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nen Macht in der gegenwärtigen Politik. So kann in genealogischer 
Perspektive gezeigt werden, dass die Figuren der Souveränität sich 
wandeln, dass .Ort- und .Subjekt. der Macht verschoben und neu 
formiert werden können. Eine endgültige Abschaffung und Vernich 
tung der Souveränität scheint dagegen unmöglich zu sein. Offen 
bleibt hingegen der Weg einer subversiven Unterwanderung und Zer 
setzung der jeweils geltenden Souveränitätsmacht. Als Kandidaten 
für eine solche untersucht Klein die von Claude Lefort, Slavoj Zizek 
und dem Theologen Karl Barth entwickelten Ansätze zu einer Ideo 
logiekritik der Souveränität. Dabei erweist sich, dass alle drei die 
ideologiekritische Intervention als eine von Geltung einer anderen 
Souveränität sich legitimierende politische Aktion konzipieren. Sie 
berufen sich zwar auf einen anderen Ort und ein anderes Subjekt 
der Souveränität, setzen jedoch die Struktur eines singulären Grun 
des oder eines Subjekts der Universalität gesellschaftlicher Ordnung 
nicht außer Kraft. Im Sinne einer finalen Überwindung bleibt die 
Subversion der Souveränität damit ein unmögliches Unterfangen. 
Im Sinne einer post-souveränen Umbesetzung und Ablösung ihrer 
imaginären Subjekte und Orte kann sie jedoch gelingen. 
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Souveränität nach der Souveränität. 

Zur Delegation und Zerstreuung von Souveränität - 
und ihrer Unausweichlichkeit 

Philipp Stoellger 

1. Wozu nach Souveränität fragen!' 

Fragt man nach -Souveranität., stockt man schon. Denn in ausdiffe 
renzierten Zeiten davon zu handeln, provoziert die Frage: Warum? 
Als Ausflug in den -Iurassic Park< der politischen Theorie und Theo 
logie, als Erinnerungsarbeit an der Wiederkehr des Verdrängten oder 
als ideologische -Freak-show.? Aus apologetischem, sei es staats- oder 
kirchentragendem Interesse? Oder aus kritischem, möglicherweise 
polemischem Interesse, um auch die letzten .paläopolitischen- Intui 
tionen noch auszutreiben aus dem sozialen Bewusstsein? Schräge 
Gründe für die Rückfrage gäbe es genug, aber gute? 

Die Frage bezieht ihre Dringlichkeit jenseits historischer Rück 
fragen aus den eher anarchischen als .souveränen- Variationen des 
Problems in gegenwärtigen Konflikten. Denn es gibt erstaunlich vie 
le, durchaus aktuelle Versionen des Topos der Souveränität: religiöse 
(Gott, Geist, Institution, Papst), philosophische (wie die Theorie des 
Absoluten und der absoluten Subjektivität), politische (nicht nur 
>Parlamente<, sondern auch in der medialen Fabrikation souveränen 
Personals), militärische [ssouveräner. Zugang zu allen Daten), juris 
tische (letzte oder höchste Gerichte), metajuristische oder ethische 
(Menschenwürde, Autonomie der Person), ästhetische (das auto 
nome Werk oder der souveräne Künstler), mediale (Massenmedien 
wie Social Media), wissenschaftliche (im Namen der Wahrheit oder 
der akademischen Freiheit) oder auch ökonomische, kraft der nicht 
intelligiblen potentia absoluta .der Märkte- (als neunominalistische 
Willkürmacht ?). 

Der Souveränitätsschwund als Abbau von Absolutismen im 
laufe der Modeme wie der analoge Schwund nationaler Souveräni 
täten, sei es aus multi- beziehungsweise transnationalen Assozia- 

1 Für einschlägige Hinweise und Hilfe danke ich Rasmus Nagel und Lennart Dienst. 
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tionen oder aus internen Differenzen (Ökonomie vs. Politik z.B.), 
führt mitnichten zum Verschwinden von -Souveränirär. als Topos, 
Figur des Imaginären oder Norm. Fakten und Normen (wie Erwar 
tungen oder Hoffnungen) sind und bleiben zweierlei. So bleibt die 
Souveränität der Person in ihrer Autonomie und Würde unantastbar, 
auch wenn sie faktisch immer wieder angetastet wird. Warum das so 
.bleib«, ist allerdings keineswegs klar, nur weil es -gesetzr. ist. Gene 
sis und Geltung dieser Voraussetzungen sind mit einer Geschichte 
von Humanismus und Aufklärung oder jüdisch-christlicher Anthro 
pologie mitnichten geklärt. -Figuren der Souveränität, wären ein Ka 
pitel der medialen Anthropologie und ihrer Figurenlehre,2 wie auch 
in der politischen oder religiösen Ikonik. Statt eine Teleologie des Ver 
schwindens von Souveränität zu stipulieren, ist supplementär eher 
eine Pluralisierung und >Demokratisierung< von Souveränität wahr 
zunehmen: Jeder ist souverän, wenn auch nicht Souverän. Aber ent 
steht sie erst aufgrund von (reziproker?) Anerkennung? Oder ist ihr 
Ungrund diachron entzogen - was ihn ebenso fraglos wie fraglich 
werden ließe? Die Geltungsgründe der Faktizität sind Gegenstand 
durchaus kontroverser Diskurse. 

Während >faktisch< Souveränität in Pluralisierung wie Zerstreu 
ung begriffen ist, delegiert und disseminiert, >gibt es. Revitalisierun 
gen und Reformatierungen dieses Topos im Modus der Ausdifferen 
zierung, Pluralisierung und auch der Simulation. Nur ist weder die 
Dissemination noch die Simulation von Souveränität unwirklich oder 
unwirksam. Souveränität als Wiedergänger in Verschiebung und Plu 
ralisierung könnte man für eine Auflösung halten, wenn nicht Lö 
sung, Erlösung von diesem hochgetriebenen Topos. Eines Gottes Es 
kalationen, 3 wie Blumenberg einmal titelte, mögen mit Anselms 
Argument dahin führen, dass Größeres als Gott nicht gedacht werden 
kann - bis dahin, dass er in seiner infiniten Größe nicht mehr gedacht 
werden kann. Seine Souveränität würde opak und undenkbar, letzt 
lich verborgen und unzugänglich. Aber die pluralisierende Umbeset 
zung im Zeichen der Selbstbehauptung, -erhaltung, -beharrung und 
-steigerung führt in die Eskalationen der Subjektivität, bis zur Theo 
rie des absoluten Subjekts, dem (für andere) schlechthin unzugäng- 

2 Vgl. Philipp Stoellger, Figuration und Funktion -un/heiligen Personals.. Zur Figu 
renlehre medialer Anthropologie, in: Mediale Anthropologie, hg. v. Ch. Voss/L, En 
gell, Paderborn 2015 (im Erscheinen). 
3 Hans Blumenberg, Matrhäuspassion, Frankfurt a. M. 1988, 81. 
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lichen >ego<. Wenn diese Egologie einmal eskaliert, ist Souveränität so 
plural geworden, dass sie zugleich limitiert und konfliktiv wird. Und 
wenn im Subjekt fraglich wird, wer da -das Sagen hat., wenn sich hier 
verschiedene Kandidaten melden (ob mit Freud oder Lacan), wird es 
nur noch fraglicher, wer der Souverän sein mag und wer es gewesen 
sein wird. 

Alles voll von Göttern, meinte Thales. Alles voll von kleinen 
Souveränen, gilt anscheinend mittlerweile. Als gäbe es -Funktions 
stellen< in Kulturen oder in Kommunikationssystemen, die erhalten 
bleiben, auch wenn ihre historischen .Besetzungen. vorübergegangen 
sind, hält sich der Topos der .Souveränität. hartnäckig, auch wenn 
man sich ratlos fragen mag: Wer, was, wann und wo? Wer war der 
Souverän? Die Frage klingt zunächst nostalgisch, wird aber normativ, 
wenn es um Menschenrechte und -würde geht. Dann zeigt sie ihren 
nicht mehr metaphysischen, sondern metapositiven Charakter. Mag 
alles Recht wie alle Religion .positiv. sein, -&foe:~, nicht i:pucre:~ ge 
macht, nicht gottgegeben - wird doch der Ungrund der Souveränität 
dieser Disposition entzogen. Nur ist selbst das noch eine sublimierte 
Positivität. 

Empirisch oder deskriptiv wird die Frage nach Souveränität ver 
geblich bleiben. Und dennoch wird an .empirische Größen< die Erwar 
tung herangetragen, doch nun endlich einmal .souveran. zu agieren, 
-als Souveräne, als ob man souverän wäre, wenigstens gewesen war. 
So klagt Roger Willemsen in Das Hohe Haus: »Regierungsparteien 
kontrollieren das Kabinett nicht, vielmehr begleiten sie sein Tun rüh 
mend und dankend. Die Opposition sieht ohnmächtig zu und wird 
angesichts der langen vergeblichen Arbeit unbeherrschter und bö 
ser.«+ So erscheint ihm das -Hohe Haus. (in rhetorischer Frage) als 
»Leichenschauhaus der parlamentarischen Ideee". Das könnte man 
für gängigen Politikverdruss halten, der nur zu verständlich ist, wenn 
man Zeuge der Reduktion des Politischen auf Politik wird. Nur ist das 
Folge einer Übererwartung: als wäre ein Parlament die Inkarnation 
des Politischen, statt der Politik. 

Aber Willemsen deutet das Problem mit einem feinen Bei 
geschmack klüger, als es der Ton des Verdrusses vermuten lässt. Es 
scheint, als sei das Handeln der Regierungsparteien zu .Administra 
tion. und .Assistenz. geworden. Statt ordentliche Oikonomia zu trei- 

4 Roger Willemsen, Das Hohe Haus: Ein Jahr im Parlament, Frankfurt a. M. 2014, 16. 
5 Ebd., 277. 
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hen, scheint -das Hohe Hause zum Chor der jubilierenden und ad 
ministrierenden Engel geworden zu sein? Was wäre, wenn ein Re 
gent, der schlicht ein -Arbeitsam« hat, wie ein Herrscher operiert 
(oder inoperiert), indem er sich akklamieren, jubilieren und adminis 
trieren lässt? Simulation von Souveränität mit einer politischen in 
operativeness, in der der Regent sich für einen Herrscher hält. Wie 
meinte Lacan? Ein Bettler, der sich für einen König hält, mag verrückt 
sein; aber längst nicht so verrückt wie ein König, der sich für einen 
König hält. 6 Was wäre dann ein Regent, der sich für den Herrscher 
hält, oder sich zumindest so verhält? Komparative und Kornpetitio 
nen der Verrücktheit sind anscheinend ein tragikomisches Medium, 
in dem sich Politik und das Politische kreuzen. Nur zur Gegenprobe: 
Was wäre ein Professor, der sich tatsächlich für einen Professor hält? 
Oder was wäre ein Christ, der sich absolut gewiss auch dafür hält? Ein 
Messias, der glaubt, er sei der Messias? Oder ein Gott, der glaubt, er 
sei Gott? 

2. Zur >Vermessung< der Souveränität: Unterscheidungen 

Als Souverän gilt in der Regel, wer legitimer Weise herrscht. Den 
Grund der Souveränität bildet daher dessen Legitimationsinstanz: 
Gott oder Volk etwa. Im Grimm heißt es entsprechend zum Souverän: 

»unumschränkter herrscher, selbstherrscher ( ... ] souverain bezeichnet in 
neuerer zeit den landesherrn, regierenden fürsten, insofern er persönlich 
keinem fremden willen unterworfen und unverantwortlich ist, aber ohne 
den begriff der unbeschränkten, absoluten herrschergewalt, geht also sowol 
auf den constitutionellen wie auf den absoluten monarchen.«7 

6 
Genauer: »Wenn ein Mann, der sich für einen König hält, verrückt ist, ist es ein 

König, der sich für einen König hält, nicht weniger.«, Jacques Lacan, Schriften, in: Das 
Werk von Jacques Lacan, Bd. III, hg. v. J.-A. Miller/N. Haas, übers. v. N. Haas, Wein 
heim 

31994, 
147; vgl. Christoph Braun, Die Stellung des Subjekts. Lacans Psychoana 

lyse, Berlin 22008, 208; Slavoj Zizek, Lacan in Hollywood, übers. v. E. M. Vogt, Wien 
2000, 53. 
7 
Jacob Grimm/Wilhelm Grimm, Art. Souverän, Deutsches Wörterbuch X, Leipzig 

1905 (Nachdruck München 1984), 1821 f. Nicht ohne Witz ist dabei für spätere Leser 
die Bestimmung des Souveräns als >unverantwortliche Was einst hieß, niemandem 
Rechenschaft schuldig, klingt heute kritischer als einst. Mag sich der Souverän vor 
niemandem verantworten müssen, ist er versehentlich doppelt unverantwortlich. 
Zwar muss sich mittlerweile jeder noch so kleine Regent verantworten -vor den Wäh 
lern. - tut es aber nicht und muss es auch nicht mehr, wenn Verantwortung hin- und 
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In der mythischen Ursprungslogik .unumschränkrer Herrscher. war 
anscheinend alles klar und der Fraglichkeit entzogen. .Es gibt: Souve 
ränität, die in einem Metasouverän gründet (ist der dann supra ordi 
nem beziehungsweise extra ordinem ?). Klar ist allerdings auch, dass 
man in dieser Logik auf Ab- oder Ungründe stößt, an denen sich der 
Spaten keineswegs umbiegt, sondern abgleitet in die Tiefe oder Leere. 
Realien sind hier nicht belastbar: als wäre .ein Voll« (was immer das 
sei) -souveran-. Davon auszugehen, ist stets kontrafaktisch oder con 
tra experientiam. Um dennoch davon zu sprechen, werden entspre 
chende Mythen oder Narrationen bemüht. Die Kulturen - und 
manchmal Barbareien - des politischen Imaginären sind ja gründlich 
erforscht in den letzten Jahrzehnten, prominent in Konstanz wie von 
Philipp Manow, nicht zuletzt aber auch von Hans Blumenberg, vor 
allem in seinem dritten Mythosbuch: Präfiguration. Arbeit am poli 
tischen Mythos8• 

Das Deutungsmuster der figura ist aus der theologischen Typo 
logie bekannt: Verheißung wie Erwartung und Erfüllung. Ex post 
wird das Faktum als Ziel einer Vorgeschichte ausgegeben, die auf das 
-letzt- und .Hier. zuläuft. Blumenberg versteht weniger apologetisch 
als vielmehr kritisch Präfiguration als ein mythisches (teils magi 
sches) Verfahren der Erzeugung von Legitimität9 - »auf daß erfüllt 
Werde, was geschrieben steht«, 10 wie er biblisch formuliert. Genauer 
ausgeführt heißt das: 

wegdifferenziert wurde. -Politische Verantwortung- ist ein Nostalgicum geworden, 
wenn die Eigendynamik der Administration zur Delegation und Dissemination von 
Verantwortung führt. Mag ein Präsident lächerlich wirken, wenn er nichts weiß von 
den Aktivitäten seiner -Diensre., ist er durch solche Ahnungslosigkeit doch anschei 
nend nicht mehr verantwortlich zu machen: unverantwortlich eben. Souveränität aus 
Versehen wäre das zu nennen, statt aus Vorsehung; auch wenn letzteres die mythi 
sche Rhetorik politischer Kommunikation noch bestimmen mag. Von der Erzeugung 
solch einer Fraglosigkeit zehren auch noch demokratische Herrscher, um vergessen zu 
machen, dass sie nur Regenten sind. 
8 Vgl. Hans Blumenberg, Präfiguration, Arbeit am politischen Mythos, hg. v. 
A. Nicholls/F. Heidenreich, Berlin 2014; Ders., Eichmann - der .negative Held< des 
Staates Israel, Neue Zürcher Zeitung 1. 3. 2014, http:/ /www.nzz.ch/aktuell/feuille 
ton/Ji teratu r-u nd- kuns t/ eichmann -der- nega ti ve-held-des-s taa tes-israel-1.18253335 
(zuletzt geprüft am 16. 9. 2014; Ph. S.). 
9 Vgl. Blumenberg, Präfiguration, 10 (wie Anm. 8). 
10 Ebd., 11. Vgl. Lk 22,35-38: »Und er sprach zu ihnen: Als ich euch ausgesandt habe 
ohne Geldbeutel, ohne Tasche und ohne Schuhe, habt ihr da je Mangel gehabt? Sie 
sprachen: Niemals. Da sprach er zu ihnen: Aber nun, wer einen Geldbeutel hat, der 
nehme ihn, desgleichen auch die Tasche, und wer's nicht hat, verkaufe seinen Mantel 
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»[D]ie Gegebenheit wird potentiell zur Präfiguration durch eben die Eigen 
schaft, die dem Mythos zugeschrieben werden muß, nämlich durch Bedeut 
samkeit. Vor allem darin, daß Präfiguration ein singuläres Instrument der 
Rechtfertigung in schwach begründeten Handlungssituationen ist, kommt 
es auf die Prägnanz der Bezugsfigur an; zugleich wird es im Maße ihrer 
Prägnanz schwierig, die Bezugsfigur in sachlich nicht abgestützten Ent 
scheidungssituationen ungenutzt liegenzulassen, schon deshalb nicht, weil 
sie potentiell immer auch anderen zur Verfügung steht. Präfiguration ist 
also die Figur einer sprachindifferenten Rhetorik. Sie beruhigt über Moti 
vation, schirmt gegen Unterstellungen ab, indem sie als gar nicht mehr dis 
positionsfähig hinstellt, was zu entscheiden war. Sie schirmt den fremden 
Blick bei der Suche auf immer weitere -Hintergründe. der Motivation ab. 
Die historische oder sich historisch dünkende oder historisch ambitionierte 
Handlung rückt in die Zone der Fraglosigkeit: wer sie in Frage stellt, miß 
achtet, worauf sie sich beruft.«11 

Durch die rhetorische Erzeugung von Fraglosigkeit rückt die Präfigu 
ration Blumenberg zufolge in das Sprachregister des Mythos. Aber 
das allein macht noch keine Bedeutsamkeit. Die hängt letztlich an 
einem -Clauben. (der nicht zur Disposition von Wissen oder Wollen 
steht). Deswegen ist Souveränität religiös wie politisch ein >Glau 
bensgegenstand< (ebenso wie -die Märkte.). Souveränität ist nur, was 
sie gewesen sein wird, in einem belief system, das sie ermächtigt. Mit 
Blumenberg variiert: »Es gibt Verhaltensmuster, deren Realität auf 
dem Glauben beruht, daß es sie gibt; dazu gehört, daß Staaten Hand 
lungssubjekte seien, die sich in ihrer Geschichte charakteristisch ver 
halten, in gleichen Situationen Bestimmtes nie, anderes immer getan 
hätten und tun würden.« 12 Der Glaube wird von ihm pragmatistisch 
als Handlungsstabilisierung begriffen, mit Wittgenstein hieße das 
-Lebensform.. Deutungsmuster und Verhaltensmuster sind so ge 
sehen wechselseitige Stabilisierungsformen, die einander ebenso be 
dürfen, wie sie nicht -an und für sich: bestehen können. Dann aller 
dings wird die Spur der Labilisierung in der vermeintlich immer noch 
größeren Stabilisierung sichtbar. 

Die mythisch konzipierte ursprungslogische Souveränität wird 
im Konstitutionalismus funktional und strukturlogisch -verfassr., 

und kaufe ein Schwert. Denn ich sage euch: Es muss das an mir vollendet werden, was 
geschrieben steht: >Er ist zu den Übeltätern gerechnet worden.. Denn was von mir 
geschrieben ist, das wird vollendet. Sie sprachen aber: Herr, siehe, hier sind zwei 
Schwerter. Er aber sprach zu ihnen: Es ist genug.« 
11 Blumenberg, Prä figuration, 14 f. (wie Anm. 8). 
12 Ebd., 32 f. 
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umbesetzt qua Legitimität durch Verfahren. Auch das wird noc.h vo.n 
Blumenbergs rhetorischem Begriff des Politischen erfasst. Nur ist die 
prozedural (wie rhetorisch) erzeugte sc. eine Souveränität ?hne Sou 
verän: eine Prozedur, keine Person oder ein Kollektiv. Es ist entper 
sonalisierte Souveränität, eine Eigenschaft ohne Mann, deren Eskala 
tionen als technische oder mediale autopoiesis auftreten können. Das 
Verfahren funktioniert indifferent gegenüber Einzelnen (>Singulä 
rem.). Dass darin ein Enttäuschungspotenzial gründet mit Empö 
rungspotenzial, ist absehbar. Politik- und exemplarisch ~U-Verdruss 
zeigen auch das Kränkungspotenzial solcher Strukturlogik. .. 

Ob ursprungs- oder strukturlogisch: Beide Formen der Sou:era 
nität sind .in Ordnung.. Beide fabrizieren eine mächtige, weil. e.r 
mächtigte Souveränität, von der .alle Macht ausgeht. (ob Gott, Kom.g 
oder Volk), von oben also. Das kann vergessen lassen, ~a~s S~uver~ 
nität auch .von unten. auftreten kann als Widerstand, sei sie wider die 
Ordnung oder außer ihr oder in ihr sie überschre~tend .. Der -anar 
chische. Akt des Widerstands wäre die Urimpression einer außer 
ordentlichen Souveränität. 

Normative Besetzungen der Einen oder Anderen s~llte r_nan a! 
lerdings zurückhalten, als wäre die außerordentlic~e gle~ch wider die 
Ordnung und damit illegitim; oder als wäre sie wider eme abstrakte 
üble Ordnung und damit gut. Ob von oben oder unten; m oder_außer 
der Ordnung: Die nonnative Differenz steht quer da_zu. D~m1t ent 
steht ein Quadrupel der Souveränität. Es gibt allerdings_ eme deu.t 
liche Neigung sogenannter .linkere politischer Theo~ien, d1~. Souvera 
nität von unten (des Einzelnen oder der Vielheit) a limine fur >g:1t<. ~~ 
halten. Der Hintergrund ist dann sin der Regele dass die Souveramt~t 
von oben für -hierarchisch und totalitär- gehalten wird. Oder, dass die 
von unten als »sukzessive entleerte Volkssouveränitat«" zur abstrak 
ten Verwaltungsmaschinerie .verkomrnen. sei. ~uch wenn cl.as fak 
tisch und aktuell plausibel sein mag - gegen eme Theokrat!~ o~er 
Eurobürokratie oder Mediendemokratie wie unter Berlusconi -, ist 
es ein methodischer Fehlschluss, normative Setzungen (pauschal) 
mit Souveränitätsformationen zu identifizieren. Folgt man diesem 
Fehlschluss kann auch das souveräne Subjekt wieder -gefeiert- wer 
den, und sei es sublimiert und kompliziert wie in Zizeks Neumarxis 
mus. Nur, warum sollte die Freiheit des Subjekts zum Widerstand 

13 
Giorgio Agamben, Einleitende Bemerkungen zum Begriff der Demokratie, in: De 

mokratie? Eine Debatte, hg. v. ders. et al., Berlin 2012, 9-12, hier 11. 
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gegen >leere< oder >üble< Ordnungen gleich wünschenswert sein? 
Kan~ doch in der anarchischen Souveränität (Einzelner oder vieler) 
das Ube! auch verschärft oder reproduziert werden. 

Souveränität wie deren Kritik ist nur so sinnvoll, wie von ihr 
intelligenter Gebrauch gemacht wird, d. h. kritischer und vor allem 
selbstkritischer Gebrauch. Das ist einigermaßen unselbstverständ 
lieh. Denn in der Regel fungiert Souveränität als ein Ermächtigungs 
theorem. Dass es selbstkritisch gewendet wird, passiert auf politischer 
Ebene selten. Auf vernunftkritischer Ebene hingegen ist genau das 
die Pointe. Wie steht es dann mit der literarischen Souveränität be 
ziehungsweise mit der Souveränität der Künste? Sie fremdkritisch zu 
wenden und als Autorisierung der >Freiheit der Künsro., ist die Regel, 
aber selbstkritisch? Religiöse Souveränität kann ebenso ambivalent 
gebraucht werden: als Selbstermächtigung, und sei es mit der Rheto 
rik von der >Unverfügbarkeit des Lebens. - oder mit demselben Topos 
auch als Selbstkritik und Fremdermächtigung. Der Gebrauch macht 
den Sinn und den Unterschied. Dementsprechend kann auch von 
einer -Ieeren Mitte. oder -leeren Stühlen- der Macht sehr verschie 
dener Gebrauch gemacht werden. 

3. Theologie als Theorie der Souveränität 

Theologie ist stets auch Theorie der Souveränität, vor allem am Ort 
der Gotteslehre bis in ihre Ableitungen der Kirchenlehre und Herr 
schafts- wie Regierungstheorie. Noch am Ort der Anthropologie ist 
sie (paradoxierende) Souveränitätstheorie, wie in Sünden- und Glau 
benslehre oder noch in Subjektivitätstheorien und deren Kritik. Er 
wartet wird aber in der Regel, Theologie sei apologetische Theorie der 
Souveränität, so wie sie Apologetik Gottes (Theodizee), der Kirche, 
der Religion und des Glaubens sei. Ob dem so sein muss, ist strittig. 
Denn ohne Lizenz zur Distanz und Kritik wäre Theologie manches, 
aber sicher nicht -akadernisch frei.. 

Ist nun die Theologie so frei, die protestantische im Besonderen 
einen Begriff des >Post-Souveränen< zu denken, Souveränität nach 
der Souveränität, eine kommende Souveränität, im Lichte derer alle 
Souveräne kritisierbar wären? Möglich wäre das, wenn sie aufgrund 
des Souveräns namens Gott eine umso kritischere Einstellung zu an 
deren Souveränen entwickelt. Nur wäre solche Souveränitätskritik 
von Gnaden einer immer noch größeren Souveränität gedacht. Daher 
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wird die Disposition der Theologie mit einem Verdacht belegt: Nichts 
liege [erner. als die Theologie hier aufzurufen, werden die einen sa 
gen. Sei doch Theologie, christliche zumal, prinzipiell und unentrinn 
bar auf den -absoluten Souverän, verpflichtet, den sie apologetisch 
geltend zu machen habe, trotz allem. Ob mythisch, biblisch oder spä 
ter metaphysisch; ob mit aufgeklärtem Theismus oder subjektivitäts 
theoretischer Begründung, immer bleibe doch die Verpflichtung auf 
den .absoluten Crund., auch in der Sehwundform eines >Woher< 
meines Abhängigkeitsgefühls. Demgegenüber ergibt sich erst die 
Herausforderung für die Theologie und der mögliche Gewinn im 
Chiasmus von Theologie und politischer Theorie: ob und wie dem 
Dispositiv der Souveränität zu entkommen wäre? Nichts liegt ndher, 
als gerade hier die Theologie aufzurufen, können die anderen sagen. 
Denn gerade der Theologie sei der Rekurs auf einen absoluten Sou 
verän unmöglich. Wäre doch jede Indienstnahme Gottes zur Selbst 
ermächtigung eben genau das: Selbstermächtigung, und das auch 
noch mit der Verfügung über den Unverfügbaren, die Benutzung 
Gottes zu diesem Zweck. Und ob jüdische Theologie der -Zerstreu 
ung< oder christliche des Gekreuzigten, beiden kann kein Metasouve 
rän als absoluter und infallibler Grund zuhanden sein. 

Schon im Gottesbegriff lässt sich zweifeln, ob er denn -der abso 
lute Souverän- war, ist oder sein kann. Jahwe jedenfalls ist im Laufe 
seines Lebens (genauer: seiner Deutungen) zum Souverän ernannt 
worden, in frommer Kornpetition gegen seine Konkurrenten. Später 
noch ist er in der Geschichte des Monotheismus zum Metasouverän 
über alle Souveräne geworden. Fasst man Monotheismus im Lichte 
seiner Genesis, ist Gott Souverän nach der Souveränität der Anderen, 
früheren und Konkurrenten. Die Souveränität Gottes ist Post-Sou 
veränität - verdankt den motivierenden anderen Souveränen (Pha 
rao, Marduk und Co.), verdankt auch der Ernennung und Verehrung 
durch sein Volk, verdankt der noch viel späteren theologischen 
Zuspitzung bis zur potentia absoluia des Hochmittelalters (Scotus/ 
Ockham). 

Geerbt!" wurde aber in dieser Kornpetition - seit Ägypten - das 
>Dispositiv< der Souveränität. Monolatrie wie Monotheismus über 
nehmen in der Kompetition um Souveränität das .theietische Dis 
posiriv.. der Eine, Höchste, Größte, Mächtigste etc. Das Politische 

14 
Wenn man so sprechen könnte, ohne einen -hisrorischen Substanrialismus, zu ver 

treten, wie etwa Carl Schmitt. 

Souveränität und Subversion A- 27 



Philipp Stoellger 

als eskalierende Logik der Ermächtigung dominiert daher auch die 
Theologie Israels seit Gen 1. Das Problem dabei ist allerdings nicht 
der Monotheismus und die (Sprache der) Gewalt, wie Jan Assmann 
meinte,15 sondern der Theismus. Das zeigt leicht die Gegenprobe: 
Polytheismen sind nicht weniger kompetitiv und gewaltanfällig, ob 
plural olympisch oder dual gnostisch. Die fröhliche Feier des Poly 
theismus ist mitnichten per se liberal und irenisch, sondern kann in 
Götterkämpfe verstricken, die mindestens so blutig sind wie >geklärte 
Verhältnisse< im Monotheismus. Dass .der Mythos. kraft seiner in 
klusiven Logik des -sowohl als auch- besonders integrativ und korn 
binationskompetent sei, ist nicht ohne Mythophilie. Es ist ein My 
thos vom Mythos. 

Vorzüglich an einem geklärten, zumal einem aufgeklärten Mo 
notheismus wäre demgegenüber, dass er nicht mehr polemogen 
(olympisch) oder gnoseogen sein muss, um zu sein, was er sein kann: 
In der Figur des transzendenten Souveräns wird immanenten Größen 
Souveränität prinzipiell entzogen und Kornpetitionen damit prinzi 
piell jeder Grund genommen. Ob man das als >Ruhe und Ordnung 
nach dem Kampf kritisiert oder als (naive?) Hoffnung auf einen 
>himmlischen Frieden. - es bleibt der Kritik ausgesetzt. Aber solch 
ein Monotheismus kann ebenso Grund von neuen Kämpfen sein wie 
vom Jenseits der Kämpfe um Souveränität. 

Die Frage nach Theologie und Souveränität lässt sich leicht Pro 
und Contra beantworten, sic et non. Die klassische Gott/Welt-Diffe 
renz mag unter Verdacht stehen, transzendente >Souveränisierung< 
von Herrschern oder Ordnungen zu leisten (in ideologischem Ge 
brauch). Aber sie kann auch anders gewendet werden: als Welt (wie 
Kirche) mit leerer Mitte, genauer noch: ohne Mitte, weil die Mitte 
außen ist, nicht zuhanden (unverfügbar?). Dann wäre vielleicht nicht 
vom >abwesenden Crund. zu sprechen, sondern vom Entzug der Sou 
veränität. Ob man den als Selbstentzug deutet (wie Gottes Abwen 
dung gegenüber seinem murrenden Volk) oder als christologische 
Schubumkehr des nemo contra deum, nisi deus ipse oder als Zimzum 

15 
Vgl. Jan Assmann, Monotheismus und die Sprache der Gewalt, Wien 42007, 23: 

»Ich konstatiere lediglich, dass der Monotheismus eine Religion ist, in deren kano 
nischen Texten die Themen Gewalt, Hass und Sünde eine auffallend große Rolle spie 
len und eine andere, nämlich spezifisch religiöse Bedeutung annehmen als in den 
traditionelJen, >heidnischen< Religionen. Dort gibt es Gewalt im Zusammenhang mit 
dem politischen Prinzip der Herrschaft, aber nicht im Zusammenhang mit der Gottes 
frage. Gewalt ist eine Frage der Macht, nicht der Wahrheit.« 
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(wie bei Jonas und Moltmann, mit der frühneuzeitlichen jüdischen 
Mystik) oder als Selbstverausgabung Gottes bis zur Erschöpfung (wie 
Blumenberg in seiner Matthäuspassion) oder aber strikt k:,e~~estheo 
logisch (mit Luther): Es ist als Paradoxierung der Souver~rntat d~rm 
konvergent, dass sie nicht als Legitimationsinstanz .weltlicher Furs 
ten- dienen kann, auch nicht der weltlichen Kirchenfürsten. 

Der Rekurs auf Gott kann dann kein Ermächtigungstheorem 
mehr sein, sondern würde prophetisch wie eschatologisch und chris 
tologisch gerade eine Machtkritik freisetzen. Gott als Grund .der 
Selbstkritik schon deuteronomistisch gegen das Königtum. So lasst 
sich -im Namen Cortese jede immanente Souveränität kritisieren. 
Denn vor diesem Souverän hat sich noch jeder .Fürst dieser Welt< zu 
fürchten und zu verantworten. Dann wäre der Monotheismus der 
Grund von Kritik und Delegitimation .humaner. Souveränität.16 

4. Souveränität ohne Souverän - oder sPost-Souveränttätc! 

Vorausgesetzt ist im Folgenden, dass Souveränität nicht .te'.'"!in~lo 
gisch eng begriffen wird, als strikte Frage nach der Souv~ramta~ emes 
Staates beziehungsweise der Volkssouveränität. Dann wurde die Fra 
ge Juristen, Rechtshistorikern und Rechtsphilosophen vorbehalten. 

Versteht man Souveränität nicht nur als Rechtstitel, sondern als 
>soziale Wirklichkeir. einer >Wirkmacht<,17 als Topos im Gebrauch, 
wie als Metapher in ihren Formvarianten, dann .gibt es: Souveränität 
in Verschiebungen, Übertragungen und Differenzierungen: von .Gott 
über König zum Volk (oder vorgängig vom Volk über den Kömg zu 
Gott); analog von Gott über den Papst zu Kirchenvolk (oder um~e 
kehrt), und protestantisch von Gott über Schrift beziehungsweise 
Wort zur communio sanctorum (und umgekehrt). 

Schon .Cott. als Souverän aller Souveräne hat eine Vorgeschich 
te der Verschiebung und Übertragung, d. h. die Versc~iebung ist >.~r 
sprünglich< - der Ursprung verschoben, die anfängliche Na.chtrag 
lichkeit uneinholbar. Dann aber ist die Souveränität Gottes mcht der 

16 
Das gilt in beinahe mythisch erhöhter Dimension von Barmen. Aber: Der souverä 

nitätskritische Rekurs auf den Gott als Grund der Kritik ist prekärerweise auch eme 
Selbstermächtigung, die der Kritik. Daher krankt Barmen mö.glicherweise an solch 
einer Gegenbesetzung, die für sich in Anspruch nimmt, was sie (zu Recht) anderen 
bestreitet. 
17 

Vgl. Eilert Herms, Art. Souveränität, RGG' VII, Tübingen 2004, 1461 f. 
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>archimedische Punkt, der Souveränitätstheorie. Daher ist in der jü 
dischen wie christlichen Tradition diese Verdichtung auch immer 
wieder von neuem verschoben worden. Deutlich in Jonas' mystischer 
Liebe zum Zimzum mit Resonanz in der politischen Theologie Molt 
manns, oder diskreter in Jesu anarchischer Deutung Gottes über Pau 
lus' subversive Deutung des Juden- wie Christentums über alle Re 
formationen und Revolutionen der Theologiegeschichte. Sofern 
Theologie imaginativ und investigativ zu werden wagt, wird sie außer 
ordentlich und damit meist auch ordnungskritisch. 

Souveränität ist ursprünglich verschoben, delegiert wie dissemi 
niert und daher stets different in der Wiederholung, rissig in der 
Kontinuität. Aber um zu >fungieren< wird ihre Genesis um der Gel 
tung willen abgeblendet und latent gehalten. Ihre ursprüngliche La 
bilität wird stabilisiert und vergessen gemacht. Und das nicht nur im 
Blick auf Gott, sondern auch andernorts: in der Souveränität des Sub 
jekts, in der Geschichtsphilosophie mit ihrer Theorie des Absoluten. 
Selbst in einer Kreuzestheologie kann bei großer Ohnmacht eine im 
mer noch größere Macht vorausgesetzt werden, mit der alle Labilität 
liminal stabilisiert wird. 

Das Dispositiv der theistischen Souveränität - scheint unent 
rinnbar. Was aber wäre dann eine Postsouveränität, wenn sie anders 
disponiert sein sollte? Sie könnte nicht nur die Umbesetzung der Po 
sition vornehmen, wie in der Aufklärung paradigmatisch vorgeführt: 
von der Transzendenz in die Immanenz oder von Gott zum Subjekt 
oder Volk. Sie könnte auch nicht nur eine Gegenbesetzung vorneh 
men, die (nicht substantiell) erben würde, wogegen sie sich wendet. 
Daran krankt vermutlich auch noch Blumenbergs Deutungsfigur der 
>Legitimität der Neuzeir. als Selbstbehauptung gegen einen (fingier 
ten) theologischen Absolutismus. Ist dann die >Lösung< eine Un 
besetzung - die Vakanz, die leere Mitte (mit C. Lefort)? Gemäß Der 
ridas Figur des >Weder - Noch.? 

Blumenberg hatte diese Dynamik des kulturellen Imaginären im 
Anschluss an Cassirer mit einer Struktur funktionaler Positionen und 
Relationen beschrieben. Die monotheistisch hochgetriebene Position 
des Souveräns eines >theologischen Absolutismus< war der Willkür 
gott des Nominalismus (potentia absoluta). Auch wenn das doxo 
grafisch nicht stimmt, 18 hat es die Funktion, eine Legitimität der 
Selbstbehauptung zu begründen. Die vermeintliche Urstiftung des 

>neuzeitlichen Subjekts- wird so durch einen terminus contra quem 
und a quo verständlich. Nur - der Preis der Plausibilität ist nicht 
gering. Selbstbehauptung als moderne Souveränität -erbt. zwar keine 
>historischen Substanzen- und .Schulden- (gegen Schmitt), aber sie 
übernimmt eine Position und Funktion. Selbstbehauptung wird zur 
Umbesetzung der Position des Schöpfers und Erhalters. Der Souverä 
nitätsdruck ist dann erheblich. 

Wie wäre dem zu entkommen? Angesichts der Konstanz der 
Struktur - trotz Un- oder Umbesetzung? Wenn nicht nur Um-, son 
dern Unbesetzung, müsste die Vakanz von Funktionsstellen möglich 
sein (oder aber - das ganze Funktionssystem mit seinen Stellen ge 
öffnet, verschoben und gewandelt werden). Unbesetzung jedenfall~ 
weckt ein Unbehagen, das Blumenberg als kulturellen horror uacui 
beschrieb. Blumenbergs Einwand lautete, solche Vakanzen sere.~ a.n 
scheinend nicht erträglich oder durchzuhalten. Er sucht hartnac.k1g, 
dem »Sog einer Vakanz«?" zu widerstehen, wesentlich dem Sog einer 
Selbstverewigung durch Egologie und Unsterblichkeit. 

»Der Mensch als Generationsnachfolger dieses Gottes fand sich zuverlässig 
genug denn kein anderer war Adressat seines Handelns. Der Tod Gottes 
macht~ den Weg zum absoluten Selbstvertrauen des Menschen frei. Nur 
blieb der freigelegte Weg leer [ ... ] Die Vakanz blieb. Lag es etwa daran, dass 
Nietzsche die Folge der Eskalationen Gottes in Wirklichkeit .1~icht beende~ 
hatte, die Konsequenz des Grundverlustes als Selbstaufgabe nich t erkannte· 
Die Passion nicht verstehen konnte r e-? 

Vakanzen sind schwer erträglich - und ziehen dann Neubesetzun~en 
oder Nachbesetzung auf sich. Und diese Ambivalenz wäre vermut~.1ch 
auch die einer jeden kommenden Souveränität. Ihr -Nachleben- lasst 
sie nicht -tot- sondern kann einer Wiederbelebung oder Auferwe 
ckung oder Parusie schwer widerstehen. Souveränität würde zum 
Wiedergänger, wie befürchtet. Souveränität im Affekt wird zur .Pa 
thosformel mit unendlichem Nachleben, das nicht selten gespenstisch 
Wirkt. Die Souveränität des genius malign us ist solch ein Nachleben. 
des vermeintlichen Nominalismusgottes. Die Willkürmächte wie 
Märkte scheinen dem verwandt zu sein. 
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eher Subjektivität bei Hans Blumenberg und Wilhelm von Ockham, Freiburg i. Br. 
1998. 
19 

Hans Blumenberg, Ein mögliches Selbstverständnis. Aus dem Nachlaß, Stuttgart 
1997, 17; vgl. ders., Marthäuspassion, 307 (wie Anm. 3). 
20 

Blumenberg, Matthäuspassion. 306 (wie Anm. 3). 
'8 Vgl. Jürgen Goldstein, Nominalismus und Modeme. Zur Konstitution neuzeirli- 
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5. Drei Versionen von Souveränität h f d S · I egeln eines Sports zeigen wie -Bekenntnisgemeinsc a ten: o er pier . l . d . 
l h d n gesp1e t wir - in das Es gibt Ordnungen und Regen, nae ene . d . h 

Sp~rt Religion Politik und auch Kunst. Auch hier gilt wie ler, nie )t 
' , h di S kt r (das Rege system das Personal ist souverän. Und auc te tru u . d 

0 
d g 

. . in Denn Je e r nun rst souverän geworden, ohne es Je ganz zu set · d A 
. · · d R gel Grenzen un us- hat Fugen jede Geltung eme Genesis, Je e e .. d l 

' d 1 l · ouverane Or nung a s nahmen. Entscheidend ist, ass so c 1 eme s . f I . d 1 k · ·d · d n ihr ge o gt wir · n solche angesehen und aner annt wir ' in er . d" 
d I . h · in statu morzen t. statu nascendi ist das ebenso eut ic wie 1 . p bl . 

Der Status der symbolischen Souveränität ist eigen·sffemf ro em!· 
. . . h I f"k . Rechtsbegn < assen, a s Man kann sie nominalistisc a s > 1 ttven . . . K .: . 

N hd E Wilham semen nmi reinen Titel oder bloßen Namen. ac em cos hi d k te 
. "bl" h k b . nicht ver m ern onn , gelöst hat die Ekpyrosis der Bi wt e a et h . 

0 
d 

' l . t r einem Anse em von r - meint er: »Ich bin wie ein Besessener un e e .. d . 
d i h d h h .. t wissen mussen, ass es m nung hergelaufen, währen. ic oc a.t e f den Punkt mit 

der Welt keine Ordnung gibt.«24 Das bringt Adson adu ( o·e 
· · nu a tenemus« > 1 

den Worten: »Stat rosa pristina nomme, nomma . k N _ 
h l N bleiben nur nae te a Rose von einst steht nur noc a s ame, uns . h U .. 

. . 1· regt sic ngenugen, mern).2s Gegenüber solch emem Nomina ismus . db . . I 
b l . h Dann wir eispie s- wenn man mehr will: ein reales Sym o isc es. . .. 

. di bolische Identität .Europas- 
weise bedauert und gesucht, worm e sym . h darin meldende 
besteht - und ihr Mythenmangel beklagt. Das sic .. 

h . M 1 dem es sich nahrt. Bege ren erzeugt semen ange' von ih d h ihr 
·· · ·· 1 r war un nae 3 Was im -Andenken- der Souveramtat vor . .. S 

· . d L" m Jmagmaren. ou- 
bleibt, »stiften die Dichter« 26 mit er . izenz z\. ekt des Besingens, 
veränität als .Objekt des Begehrens< ist em ~ J . h S d 

h . h d d ·ch >h1stonsc e< agen un Bedichtens, Bebilderns: myt isc 0 er m d · tl"ch >rein 
h h 1 . . .. 1·t arisch o er vermem t Legenden, metap ysisc , re 1g10s, 1 er h . d. · Ge- 

d d · Vergangen e1t, 1e me rational<. Souveränität be eutet ann eme . . d S _ 
k f d . . G genwart sem wir . ouve genwart war oder eine Zu un t, 1e me e l l . h 27 

' . l . h oder esc rnto og1sc . ränität >im Entzug< ist diachron, proto og1sc 

>Souveränität< ist eine Figur des Imaginären, die je nach Besetzung 
und Bestimmung >ihre< symbolische Ordnung reguliert. Das Reale 
imaginärer Souveränität ist ihre mangelnde Koinzidenz mit dieser 
Ordnung, erst recht mit ihrem Personal. So zu formulieren, unter 
scheidet drei Versionen der Souveränität (ohne damit die Triade RSI 
nach Lacan/Zizek stricte dictu zu unterstellen): 

L Es gibt die sich selbst gern verkennende (oder ihre Labilität 
latent haltende) reale Souveränität: Als wäre ein Staat, ein Ich oder 
eine Gemeinschaft de facto je souverän (gewesen). Nochmals mit La 
can, »wenn ein Mann, der sich für einen König hält, verrückt ist, ist es 
ein König, der sich für einen König hält, nicht weniger«21• Ein Fürst 
wie ein Staat, der sich für tatsächlich souverän hält (oder für neutral) 
- verkennt die Verschiebung wie den Entzug. Würde er aber seine 
Souveränität erkennen, wäre sie der Einbruch des Unheimlichen. 

Mögen selbst ernannte >Feinde< dazu beitragen, sich für souve 
rän zu halten, wenn man sie beherrschte, wäre selbst dann noch er 
kennbar, dass Souveränität >von Gnaden Anderer< erst wird, was sie 
gerne wäre. Wer hingegen eine >Volksabstimmung< für die ipsissima 
vox des Souveräns hält, scheint mit tiefem Willen zum Glauben eine 
kontingente Realie für eine Manifestation des imaginären Souveräns 
zu halten: Als wäre ein brennender Dornbusch tatsächlich Gott. Ob 
es solch einen >naiven< Glauben geben mag, ist eine andere Frage.22 
P,..ber es gibt zumindest die Verkündigung solch eines Glaubens. Reale 
Souveränität >gibt es< daher nur in ihrer Abwesenheit, nämlich als 
Riss innerhalb der symbolischen Ordnung.23 

2. Die pragmatistische Wendung zeigt: >So leben wir eben< kann 
die symbolische Souveränität für real halten. Aber das ist sie nicht, 
wenn Faktizität und Norm different bleiben. >Verfassungen< ebenso 

21 Lacan, Schriften, 147 (wie Anm. 6). 
22 Robert Pfaller, Ästhetik der Interpassivität, Hamburg 2008, nennt dieses Phäno 
men des delegierten Glaubens, bei dem der (große) Andere an meiner statt glaubt, 
damit ich nicht selbst glauben muss, >Interpassivität<. 
" »[Man sollte] allerdings darauf bestehen, dass das Lacan'sche Reale dem Symboli 
schen streng inhärent ist. Es ist nichts als die ihm innewohnende Begrenzung, die 
Unmöglichkeit des Symbolischen, voll und ganz >es selbst zu werden<.« (Slavoj Zizek, 
Klassenkampf oder Postmodernismus? Ja, bitte!, in: Kontingenz, Hegemonie, Univer 
salität. Aktuelle Dialoge zur Linken, hg. v. J. Butler et al., übers. v. S. Seitz, Wien 
2013, 113-172, hier 159). 

' ··b . B Kroeber, München 1982, 625. 
-4 Umberto Eco, Der Name der Rose, u eis. v. · d I I b l pdf (zuletzt geprüft 
2s d M l · l www hoye e name a e . 

Zitat von Bernhar von or aix,.vg: : . : Roma ristina nomine, no- 
am 16. 9 2014· Ph. S.). Das Zitat heißt im Ongmal. »Stat p . di/Liber I 

· ' .k. . /wiki/De contemptu_mun - mina nuda tenemus« (http://la.w1 1source.01g - 

[zuletzt geprüft am 16. 9. 2014; Ph. S.]). k B .· f d Dokumente in . s·· 1· ·h Wer e 11e e un 26 
Friedrich Hölderlin, Andenken, m: amt 1' e l M" h 2004 121-123, hier 

zeitlicher Folge, Bd. XI (1804/1805), hg. v. D. E. Satte, unc en ' 

123: »Was bleibet aber, stiften die Dichter«. . I . d s bi'ekts (Zizek)? 
. oder ><Jtlla vo t11t< es u 27 Kann sie präsent werden un >actus purns< 
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Souveränität !st eine Deutungsfigur, etwa eine Figur der Deu 
tung >~Ott~s< als Souverän. Denn Gott so zu deuten, ist eine politi =: ~i8.ur, I~ de: sich Assmanns These gegen Schmitt bestätigt: Sou 
veramt~t sei nicht erst eme neuzeitliche Säkularisierung eines 
the?~ogischen B~gn~fs, s?ndern war zuvor eine Theologisierung eines 
~?ht1schen Begnffs. 8 Diese Deutungsfigur ist deutungsmächtig: Sie 
l~sst und macht so sehen, denken und sprechen. So zu sprechen, zu 
sm8.en u~d zu rechten lässt und macht uns glauben, wir sseien. sou 
ve.ran: wir; das Volk, das Subjekt, die Gemeinschaft. Die Eigendyna 
mik solch~: D~utungsmuster als .Deutungsmächre, zu begreifen, 
kann verständlich machen, warum sie ein Eigenleben führen h . . h , auc 
wenn es sie me t mehr gibt oder nie gegeben hätte: Ob Gott oder 
Barbarossa, sie erscheinen so in Narration oder Bild und im k lt . I- 
I G d .. h · u me en e ac tms. 

Das kann man mit einem (stipulierten) anthropologischen >Be 
gehren- versuchen, v:rständlich zu machen. Der Souverän (wie der 
absolute Va~er) als Figur des Imaginären wäre dann Resultat einer 
anthropologischen oder psychologischen oder sozialen -Konstantec. 
Von solch :mer Vo:auss~tzung aber entlastet die -Umformanerung.. 
Was auch immer diese Figuren hervortreibt, sie sind Figuren des so 
ziale~ od~r kulturellen Imaginären und damit der Imaginationsöko 
normen emer Kultur. 

Die .Figur des Imaginären. ist stets auch eine [aeon de parlei, 
d: h .. des Denkens, Wahrnehmens, Sprechens und Lebens. Sie zeig~ 

.sich m der -kulturellen Semantik- (Assmann), in >Wort und Sakra 
merit. e~enso wie in Bild und Verkörperung. .Es gibt- Szenen, Gesten, 
Sprachfiguren der Souveränität, Figuren in Wort, Bild und Verkörpe 
r~ng, die Souveränität in Anspruch nehmen, vor Augen führen, an 
sie glauben machen (wollen). Zum Beispiel: 
• .Im Namen Gottes, zu sprechen, in Absolution, Exorzismus 

Sakrament, Verkündigung qua Amt oder qua Charisma. >S~ 
spncht der Hem, beginnt die Rede des Propheten und i di 
T 

di . h n ieser 
ra inon auc des Paulus. 

.Ich aber s~ge Euch-, wurde Christus als Sprachfigur zugeschrie 
ben. Klassisch a~s Geste ungeheurer Ermächtigung gelesen, kann 
man etwas subtiler darin auch eine Entmächtigungsgeste sehen: 

eine riskante Exposition, die sich nicht auf Autoritäten und Au 
torisierungen zurückzieht, sondern selber zu sagen wagt '. 
Analog beansprucht jedes Wort, das >selbständig< auftntt .und 
argumentiert, solch ein .Ich aber ... <.Ohne Rekurs auf et~bhe~te 
Autoritäten, Schrift, Mose etc. selber das Wort zu ergreifen, ist 
eine ähnlich bodenlose Souveränitätsgeste.29 Allein das Sagen 
und das Gesagte seien entscheidend, nicht der Sp:e.cher. Sek~m~ 
där dient dann doch wieder der Sprecher als Autons1erung, sei er 
Christus oder Luther. Tertiär wird es zur Selbstautorisierung des 
Zitierenden, wenn das dem Ersten Zugeschriebene zitiert wird. 
Nochmals ähnlich ist die Geste .Ich aber zeige euch. (oder werde 
es Euch zeigen). Zurückhaltender wäre .Ich sehe das so-. und 
zwar anders, als es bisher gesehen wurde. . . 
.Ich war dabei- und kann sagen, wie es >wirklich< war, autonsiert 
die Rede des Zeugen. . .. 
Im Namen des Volkes wird Recht gesprochen und defmltlv ge- 

urteilt. 
Im Namen der Öffentlichkeit beansprucht .die Presses zu spre- 
chen. Denn .die Öffentlichkeit hat ein Recht darauf i..« 
-Im Namen der Vernunft< spricht die Philosophie und be- 
ansprucht damit unausweichliche Anerkennung. 
-Hier stehe ich und kann nicht anders- sprach Luther und rekur 
rierte damit auf die Gewissen/sfreiheit. Ist der >unmittelbare, 
schlechthin gewisse< Glaube ein erst .modernee- Phänomen, im 
Unterschied zu traditionellen Distanzierungen? Pfaller" und 
Zizek31 sind solchen Unmittelbarkeiten gegenüber skeptisch. 
Aber - ist Zizeks neumarxistisches Pathos nicht genau solch eine 
Confessio? »Ich behaupte, daß man nur mitte.ls eines ~1aterialis 
tischen Ansatzes Zugang zu diesem Kern [des Chnstentums; 
Ph. S.] hat und vice versa: Um ein wahrer dialektischer Mate 
rialist zu werden, muß man die christliche Erfahrung durch 
laufen«32. Hier stehe ich - und keiner kann anders? 

29 Ohne symbolisch legitimierte Stimme dennoch zu sprechen - könnte man als Sze 
ne der >Machtergreifung< verstehen: das Wort zu ergreifen, ohne eme Summe zu 
haben. 
30 Vgl. Robert Pfalle1; Oie Illusionen der anderen. Ober das Lustprinzip in der Kulnn; 

Frankfurt a M 2002 
31 Vgl. Sla~oj iizek .Die Puppe und der Zwerg. Oas Christentum zwischen Perversion 
und Subversion, Frankfurt a. M. 2003, 8 ff. 
32 Ebd., 8. 

28 Vgl. Jan Assmann, Herrschaft und Heil. Politische Theorie in Altägypten Israel 
und Europa, Dam1stadt 2000, 29. ' 
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>Was interessiert mich mein Geschwätz von gestern ... <konnte 
als geflügeltes Wort Konrad Adenauer zugeschrieben werden. 
Heißt das: Wirklich souverän ist, wer sich selbst zu widerspre 
chen vermag? 
Literatur mit ihrer Lizenz zum Unmöglichen, zum Inkompossi 
blen -operier« ganz klassisch mit einem imaginären Souverän: 
dem sogenannten -allwissenden Erzähler. als Erbe von Gottes 
Eigenschaften. 33 

-Es gibt. eine wissenschaftliche Version dessen: den Genealogen 
oder Historiker. Nicht dass der Genealoge (etwa in der >affirma 
tiven Cenealogia.) von Hans Joas' Allwissenheit oder Allmacht 
prätendieren müsste. Aber es sind narrative emplotments, in de 
nen der -Autorc, genauer der wissenschaftliche Erzähler, als Sou 
verän operiert - und das zugleich bestreiten muss in der wissen 
schaftlichen -Exposirion.. 

Nun kann im hiesigen Rahmen nicht dieses ganze, zudem leicht er 
weiterbare, Spektrum an Figuren der Souveränität bearbeitet werden. 
Die Arbeit an den Sprachfiguren kann in theologischer Frage nach 
einer >Souveränität nach der >Souveränität« die >Ursprungsformel< 
nicht nicht behandeln: .Im Namen Cortese - widerstreiten die Souve 
ränitäten namens Papst und Kaiser. Und wo zwei Souveräne im Spiel 
sind - ist sie ursprünglich aporetisch. 

6. Kompetitive als aporetische Souveränität: 
Papst und Kaiser 

Der christliche Monotheismus in Gestalt staatstragender Theologie 
betrieb vor allem seit dem Reichskatholizismus Konstantins Souverä 
nitätsbegründung -irn Namen Cottes« Den Einen gilt das als ultima- 

33 
Die Lizenz zum Unmöglichen bekommt eine politische wie ethische Doppeldeut 

barkeit, wenn es -unsäghch. wird. Vgl. Christopher Schmidt, Kontinuität der Skandal 
rede. Das wird man doch sagen dürfen, in: Süddeutsche Zeitung am 8. 3. 2014, http:// 
www.sueddeutsche.de/kultur/kontinuitaet-der-skandalrede-das-wird-man-doch 
sagen-duerfen-l.1907278 (zuletzt geprüft am 16. 9. 2014; Ph. S.): »Indem Sibylle Le 
witscharoff das im Grundgesetz verankerte Vorrecht der Kunst zum Regelverstoß von 
dem Bereich der Poesie auf den der Ethik, von der rein expressiven Form der Rede auf 
die der behauptenden überträgt, stellt sie sich in eine Reihe deutscher Schriftsteller, 
die es in der Vergangenheit ebenfalls schon nicht verstanden haben, die richtigen 
Worte zu finden. Stattdessen wedelten sie mit dem Freibrief ihrer Unabhängigkeit 
herum, um sich gegen Kritik zu immunisieren, und spielten die verfolgte Unschuld.« 
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. d d 1 Grund der Gewalt und tiver Ermächtigungsgrund, en An eren as d t·· . d K · 
I Ü b id k iti en Figuren a ur sm ai- eere bertreibung. Die et en ompeti iv . 

1 . h h dacht wird: als -Paps« ser und Papst, denen hier exemp ansc nae ge . · . B 
die imaginäre Figur mit drei Körpern, und als Kaiser dike ~gur > l ar 
barosea. als Erfinder absoluter Souveränität und der a a errusc ten 
Freiheiten. 

6.I Der dritte Körper des Papstes (1077) 

.. 1. . d z · Körper-Lehre ist der Ab- Das Verkannte und Invisibi isrerte er wer- 0 
34 

M d 
grund des Souveräns namens .Papst« sein dritter Körper. . ag er 

I D höht worden sem, war Künstler in der Renaissance zum a ter eus er Ch . t 
I Ch · n nicht sogar rts us es der Papst schon längst: a ter nstus, wen . h b Ch · 

A ls Der sic t are ris- ipse. Deswegen konnte der .Papst qua mt a . d E I .. h g des 
d K.. . , nkurrieren e r 10 un tus35 gelten. Diese mit em omgtum KO . k 1 · 

. . esichts ihrer Es a atio- Papstes seitens der Theologie provozierte ang . 
36 

Ab 
h d Erniedngungen. er nen im -Casaropapismus- entsprec en e . d E -h öh- 

d h f inen bereits erart I o wenn Niedrigkeitsgesten un -L esen au er l . I 
ten treffen - bleibt das notorisch zweideutig oder christo ogi5.c 1 wo- 

. d . . s Erhöhten gerat umso möglich eindeutig. Denn die Ernie ngung eme . di · I 
. bl. . . H I eit zu meinen, ie sic 1 mehr in Verdacht, doch eme su irruerte o 1 

selbst und gerade in ihrer Niedrigkeit zeigt." . I l ·l. h 
Der Papst verkörpert und -repräsenriert- (im rrutte a ter ic el n 

. I .t tion em -wett- Sinn3B) zu Amts- und Lebzeiten nicht nur eine nsti u h .1. K. 
lieh Ding- sondern eine symbolische Ordnung namenhs > dei ig)e . ~~ 
h , . ib . ( it dem 11 Jahr un ert me c e<. Als Haupt dieses Lei es 1st er sei · . ll z · 

d · · Christi - mit a en wei- mehr nur vicarius Petri, son ern v1canus 

. h n Anonymus Unter Konsul- 3< · 1· d No ·mannisc e · Vgl. Karl Peilens (Hg.), Die exte es 1 . d G H Williams neu aus 
b f-[ B .. h H Schernnsky un · · tation der Teilausga en von · o mer, · d w· b den 1966· Ders . . ]I c bri ge 1es a ' ., der Handschrift 415 des Corpus Chnsu Co ege am ' 

973 D . h A mus Wiesbaden 1 · as Kirchendenken des normannisc en n~ny ' E. Theologie der Hinfäl- 
35 Wie Agostino Paravicini Bagliani, Der Leib des Pap;;esd me ·hlägige Kapitel sei 
ligkeit, übers. v. A. Wildermann, München, 1997, 75 ., as emsc 
ner Studie überschreibt. 
36 Vgl. ebd. 
·'7 Gemäß Phil 2, wie auch die Passion Jesu bei Joh. di V II der Gegenstand, 
38 .. · das Wort e orste ung, Vgl. Carlo Ginzburg, Reprasentatwn - . . .: el und Gesandte. Alteuro- 
in: Freibeuter 53 (1992), 1-24; Bernhard Siegert, Vogel,BEngf K"rpergedächtnis und 
pas Übem_agungsmedien, in: Gespräche - Bot~n B~rli~1~;97, ~5_62. 
Schnftgedachtms 1m Mittelalter, hg. v. H. Wenze' 
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deutigkeiten, die sich daraus ergeben. Gilt doch Christus als Haupt 
dieses Leibes - dessen sichtbares Haupt vor aller Augen der Papst 
wird. Horst Bredekamp hatte - mit Ernst Kantorowicz - die ikoni 
schen Komplikationen der zwei Körper des Papstes bereits näher ent 
faltet, anlässlich des Todes von Johannes Paul II.39 Insbesondere die 
mediale Inszenierung des leidenden und sterbenden Papstes fokus 
sierte, wie dieser Körper zum Bild seiner selbst wurde (in Näherung 
an Blanchots harte These). »Der noch nicht Verstorbene wurde zur 
Statue seiner selbst, die am Leben bleibt, auch wenn er sterben soll 
te«40. Bredekamp sieht hier, vor allem im Stimmverlust des Papstes, 
den »Austritt des Individualkörpers aus dem Amtsleib«, der sich in 
der Bestattungsliturgie verdichtete, »weil der Papst auch nach dem 
Tod noch für Tage in der Zone der Lebenden verblieb«41• Der tote 
physische Körper wird zum ambivalenten Bild: einmal der verstor 
benen natürlichen Person, aber zugleich des noch präsenten Amts 
körpers.? Bredekamp nimmt hier nur zu plausibel die These der zwei 
Körper in Anspruch, die indes im Blick auf den Papst zu differen 
zieren ist. 

Kantorowicz hatte seine These von den zwei Körpern des Königs 
in einem Text entdeckt, der um 1100 entstanden ist und einem -Ano 
nymus von Yor]« beziehungsweise -Normannischen Anonymusr" 
zugeschrieben wird. Person und Amt oder (so die eigentliche Pointe:) 
die zwei Naturen (wie Christus) führten den Anonymus zur These 
der zwei Körper, dem physischen und dem symbolischen.44 Entschei 
dend ist, dass für Könige, Bischöfe und den Papst hier nicht Gesetz 
und Verfassung bemüht werden (wie in der damals längst üblichen 
Unterscheidung von Amt und Person), sondern dass die Zweikörper 
lehre (so Kantorowicz) »in der Theologie gründet: Sie ist das Spiegel- 

·19 Vgl. Horst Bredekamp, Vom Birett zum Camauro. Zum Zusammenspiel von Klei 
dung, Körper und Papstwürde, in: Ders., Bilder bewegen. Von der Kunstkammer zum 
Endspiel. Aufsätze und Reden, hg. v. J. Probst, Berlin 2007, 42-62, hier 52. 
40 Ebd., 56. 
41 Ebd., 56 f. 
42 Hier wäre phänomenologisch nur schwer von -Leibx zu sprechen, weil er nicht 
mehr beseelt beziehungsweise belebt ist. 
43 Vgl. Ernst H. Kantorowicz, Die zwei Körper des Königs. Eine Studie zur politischen 
Theologie des Mittelalters, übers. v. W. Theimer, Stuttgart 1992, 62-80; vgl. im An 
schluss daran die bildtheorensche Weiterführung durch Louis Marin, Das Porträt des 
Königs, übers. v. H. Jatho, Berlin 2005, wo der theologische Hintergrund des Anony 
mus von York völlig apräsent bleibt. 
44 Vgl. Pellens, Texte des Normannischen Anonymus, 130 (wie Anm. 34). 
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h . D König ist der voll- bild der Verdoppelung der Natur in C nstus. er 0 

kommene Darsteller Christi auf Erden«45 • d h · 
k . R de sein son ern entsc e1- 

Von -Verdoppelung- kann sc. eme e . ' . d mu- 
. . d . onalis (mit eren com 

dend ist die Frage der unitio un unw pers . . d Christologie ist 
nicatio als Folge). Die Verortung der Theorie m er 
für den Anonymus entscheidend. . di Theorie des 

1 . h . d b . Kantorow1cz ie Umso erstaun ic er ist, ass ei . I Anonymus 
. 1 di f" d n Normanmsoen Papstes keine Rolle spie t - 1e ur e d . persona des 
h D di These er gemina eine besondere Pointe at. enn ie . . "bersehenen 

f d H. nd semer - meist u 
Königs entfaltet er au em mtergru d . K.. . des Papstes. . . , den re1 > orpem< 
-Theorie von der tngemma peison~, kl' h · d dass in der in- 
D ·1 · ih . Hilfe mer ic wir ' aran sei erinnert, wei mit 1 rer ll 1·1n Tod der . di d P t ·st par exce ence diskreten Verkörperung, ie er aps 1 ' h · d m sub- 

. . ibili · t nd daher auc m e dritte Körper des Papstes mvisi 1 isier u . üb h wird 
. A gen tritt u erse en . stitutiven Bildakt, der im toten Papst vor u Y k 

Über den Papst heißt es beim Anonymus von or · . 
. d . [faltig sie vereinigt in sich 

»Eine solche Person ist nicht emfach, son ernhvide. ap .' des obersten Bi- . · t · n sic 1e e1 son mehrere Personen. Der Papst vereimg 1 .. d d · gendeines anderen 
I d di · Mor ers o er ir selwfs, die des Mense 1en un ie eines . h dern vergibt er die . h f .. di t r me t son Sünders[ ... ]. Als oberster Bise o sun ig le 1' t nd von niemandem 

S.. d · d 11 vere 1rt gee 11' u un en; als solcher wir er von a en ' .. d eben auch wenn 
k k · 1e Sun en verg ' gerichtet. Als Mensch dagegen ann er eu h ber· er kann auch wie 

. ß 'h war e ren a er selbst nicht sündigt; man mu 1 n z .. d ' l I' ßl'ch darf er weder . . l d Als Sun er sc, ie i Jeder andere Mensch gene 1tet wer en. .. 1· ··d wie 1·emand, der d d ß gene itet we1 en verehrt noch geehrt wer en, un er mu . h ht daß wir gleichzeitig 
unter dem Menschen steht. Denn es ist mcbt gehrec d' allerheiligsten Bi- 

. d . M" d der Ehe rec er, em d emein Apostel un einem or er. 0 .. . oder Ehebrechers Ehre un 
schofsamt und dem Verbrechen emes M01ders 
Verehrung erweisen.«46 

. htbar bleibt ungelesen, un- 
Das erscheint so undenkba1~ dass es unsic . . ' auch >Mör- 
b d b D p pst ist in persona edacht und anscheinen >ta u<: er a h ter dem Men- 
d . -.. d 47 Al solcher ste t er un er oder irgendein Sun er<. s 

. .. d K" · 78 (wie Anm. 43). . 45 Kantorowicz, Die zwei Karper es omgs, 
6 
f ( . Anm 35). Im Original: 

. L 'b d Papstes 7 wie . '° Übersetzung nach Bagliani, Der ei es '. A. 34) 
Pellens, Texte des Normann. ischen Anonymus, 6 (wie knlm: · es auffällt dass der 

.. . l · .. . ist so a1, wie ' . 47 Dass das auch für den Komg ge ten musste, .. . . dass der König mehr 
. . h k t. Konnte es sein, .. Anonymus darauf mcht zu spiee en .omm d d rn legitimerweise tatet (was 

>Mörder und Sünder< sein kann, da er mcht mar etd, son e . lite würde der dritte 
. f S lb n em so sein so ' die Kirche bekanntlich nicht dur te)? e st wen . h. h Grund vermutlich. 

K .. . h · h ehalten me t o ne orper des Königs hier unt emansc g ' 
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sehen und müsse so gerichtet werden. Was Luther später vom Chris 
tenmenschen sagen wird, er sei simul iustus et peccator, findet hier 
eine verwandte Bestimmung. Auch der Papst bleibt nicht von der an 
thropologischen wie hamartiologischen Differenz verschont: als 
Mensch sowohl Kreatur als auch gefallene Kreatur zu sein. Auch der 
Papst ist »unter der Macht der Sünde- - was allerdings eine ungeheure 
Spannung, einen Machtkonflikt in dieser dreifachen Person impli 
ziert. Die symbolische Übercodierung xies Papstes. macht es so kom 
pliziert. 

1. Er verkörpert Christus in der Amtsperson des Hauptes der 
Kirche. Und so sündlos wie Christus als -wahrer Cott: und die (rö 
misch-katholische) Kirche -sind., so undenkbar wird dadurch eine 
sündige Person des Papstes. 

2. Er verkörpert naturaliter sc. auch einen Menschen als zwei 
ten Körper, mit der Besonderheit allerdings, dass dieser Mensch tan 
quam homo reverendus est. Diese Verehrungswürdigkeit begründet 
die Art und Weise, in der mit dem toten Papst umgegangen wird. Er 
ist .im Augenblick seines Todes. bereits Bild seiner selbst (wie jeder 
Mensch, Blanchot zufolge). Als solches ist er spätestens ab seinem 
Tod (potenziell) auf dem Weg, ein heiliger Körper zu werden, sofern 
sein Leben (wenn nicht sein Tod als Märtyrer) und sein postumes 
Wirken (Wunder) diesen Menschen zum exemplum wahren Lebens 
werden lassen. Der tote Papst ist der Körper eines (noch nicht ganz) 
'Heiligen. 

Die Interferenzen oder Interaktionen dieser beiden Körper las 
sen es mehrdeutig werden, was man sieht, wenn man einen leiden 
den, sterbenden Papst sieht. Denn der weiß gewandete, sündlose Hei 
lige Vater, der im Leiden vor Augen geführt wird - kann nur ein 
unschuldig Leidender sein, ein leidender Gerechter daher. Und un 
schuldiges Leiden ist heilswirksames Leiden. Das exemplum wird 
zum sacramentum: zum Zeichen, das bewirkt, was es bezeichnet. 

3. Angesichts seiner Teilhabe an Christi göttlicher Natur und 
seiner >verehrungswürdigen< menschlichen wird der dritte Körper 
(genauer: persona) invisibilisiert: dass er Sünder wie jeder Mensch 
ist und daher zu Recht des Todes, also ein um seiner eigenen Sünden 
willen Sterbender. Die Invisibilisierung dieser (protestantisch-)theo 
logischen Selbstverständlichkeit ermöglicht erst, den Sterbenden und 
den Toten als heiligen Körper zu präparieren. Die Selbstinvisibilisie 
rung des Mediums in seiner medialen Funktion findet hier eine Pa 
rallele: Die anthropologische Selbstverständlichkeit wird invisibili- 
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. . di I .. 1· 1 d nkbar und unerhört ist. sierr, weil sie heilsme ia unmog ic 1, un e . 
Ein banaler Sünder ist der .Kern. der russischen Medienpuppe. I II 

. I ·1· V I idet (wie Johannes Pau . Denn wenn em > 1e1 1ger aterx er d h d 
. · d d er der oc as Ostern 2005) dieses Leiden expomert wir un 1 • • 

r • hi. ßj· h stirbt - ist sem Haupt der .sündloson Mutter Kirche- tst, sc 1e re I 
id d -leidenden Gerec rtenc Tod dann der eines -sündlos Lei en enc, gar di S I 
d J 748 U dist dann re cnau also eine Wiederholung des To es esu · n G h I 

b I ·1 eil dieses esc e ten solch eines Leidens und Ster ens 1e1 sam, w . . d 
h . . .. . b der Papst den Kreuzesto e1lsw1rksam ist? Verkorpert em ster en er . Ch · _ 

. d . I . och m persona rts Jesu? Ist der Papst alter Christus - o er me 11 n . f I d 
.. . smediurn au ge a en tus praesens? Je eindeutiger das Repräsentation . d .1 

. . d h d tiger Wir es - wer es wird als -Reelpräsenzmedlum., esto me r eu 1 d .. 
.. · Ch · tus wur e tnmta- supplementiert? Die Realprasenz Gottes in ns . b 

. I .. Chri ti in der Hostie e enso. risch >aufgefangen<; die Rea prasenz us 1 
Aber die Realpräsenz Christi im Papst? . 1· 

111 · d · Johannesevange m »Wer mich sieht, sieht den Vater«, Wir im .. . d 
h 9) D . d Repräsentation es Christus in den Mund gelegt (Jo 14, · iese er . . d L ·k 

I ·1d ··j 1· I Logik (wie in er og1 römischen Kaisers im Bild a s Bi a rn l C 1e . .. . 
. Cä )49 de rm -Cäsaropapis- von Port Royal: das Bild Cäsars ist asar wur 

bl hichte einer »cate- 48 Vgl. Philipp Stoellger, Passivität aus Passion. Zur Pro emgesc 

goria non grara«, Tübingen 2010, 186 ff. h . Al xandrinus Vier 
<9 • .. · ( · A 43)· At anas1us e ' ' Vgl. Marin, Das Portnit des Komgs wie nm.. ' ··h] S ·hriften. Aus dem I' . h ·1· A ·h asws ausgewa te c 'eden gegen die Ariane1; m: Des e11gen t an f h' 't den griechischen 

. l913 III 5 (248 · 1er m1 Griechischen übersetzt, Bd. I, Kempten ' ' ']d ., .. k ] des Königs leichter 
Bildbegriffen): »Das wird man aber am Beispiel vom Bi e [ei .0n .. 

1. 
h die Gestalt f . D B'ld l 'kon] zeigt nam 1c aßlich und verständlich finden konnen. as 1 ei . . h d. ·1n Bilde [ei- 

. . .. . d · König zeigt SIC 1e 1 [e1dos] und die Züge [morphe] des Komgs, un un. h 
1. 

hk . [homoiotes] zeigt das 
kon] dargestellte Gestalt [eidos]. Denn die volle A n ic deit K"' . 

1·eht 
und wer 

'Id b h . ihm en omg s , Bild des Königs, so daß, wer das Bi etrac tet, m Id D b vo··111·ge Ähnlich- 
. d ß d f d Bi eist. a a er Wieder den König sieht, erkennt, a er er au em . ·h d Bilde noch den 

keit vorliegt, so könnte das Bild auf das Verlangen lun, n·a·ch b. em ·hm und er ist K d d K .. · · d fans· denn lC m m 1 ' önig zu sehen, sagen: >Ich un er omg sm . ' d d . 'hm gesehen hast, 
· h d · h d · ihm un was u m 1 m mir, und was du in mir sie st, as sie st um ' . b · ·hm auch den d d B 'ld b [proskynem], etet m 1 as siehst du in mire Wer also as 1 an etet .. d ] . d das Bild [eikon]. K .. . . .. I J d e·ne Gestalt [e1 os sm on1g an; denn seme Zuge [morp 1e un s 1 E' . ht genötigt da/S die D I d V · ist man zur -ms1c ' a also der Sohn das Bid es aters ist, so h . d das bezeichnen 
Gottheit und die Eigenheit des Vaters das Sein des So nes ist'. un. ' 

. d >der Vater m mir«<. die Worte: >Der, da er in der Gestalt Gottes war< un . .. Bd XXVI 331: I I . h ·g · d M. ne Patrologia Graeca, · ' n ateinischer Übersetzung e1 t es m er ig . . autem eadem 
. . f . · est m 1mperatore »in imagine species quidem et orma imperatons .1'. d . ·mperatoris imagi- 

. . . . 'd . I' f t enim sm11 Hu o est mi . species est quae m 1magme v1 etm. er ec a . t vicissim qm 
. 'd . . . ·mperatorem mtueatur, e ne, !ta ut et is qui imaginem v1 era, m ipsa 1 . . . . icitur Es eo au- 

. .11 . e qui m 1magme consp · imperatorem viderit, agnoscat 1 um 1psum ess 
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mus- des 11. Jahrhunderts von Gregor VII. aufgenommen und gestei 
gert. In dieser Tradition steht die Erfindung des >päpstlichen Legaten. 
mit dem Anspruch: »daß man im Legaten das Gesicht des Papstes 
sehen und in seiner Stimme die lebende Stimme des Papstes hören 
solle: Ut propriam [aciem nostram seu nostrae vivae uocis oracu 
la [ ... ].«50 Was als Extension des Amtskörpers gedacht war, als letzt 
lich potenzielle Omnipräsenz des Herrschenden, der offenbar körper 
lich präsent sein musste, um herrschen zu können, hatte eine 
versehentliche Nebenwirkung: Die Extension der Präsenz wird zur 
Vervielfältigung bis zur Dissemination. Denn die mediale Supple 
mentierung führt in eine unabsehbare Zerstreuung - wobei vermut 
lich Dissens darüber besteht, ob das ein Gewinn oder ein Verlust wäre. 

Die >eigentlich< subversive Rückfrage wäre alierdings, ob in die 
ser Präsenzeskalation auch der >undenkbare< dritte Körper des Papstes 
mitgesetzt ist als Pluralisierung des -Mörders und Sünders<? Dass 
Medienpraktiken - dem Begehren von Konsumenten oder hoheit 
lichen Produzenten entsprechend - Lichtgestalten, mit ihrem Willen 
zur Sichtbarkeit, erzeugen, ist der Normalfall. Insofern ist der sym 
bolische Körper stets von einem imaginären >Hof< umgeben, seiner 
>Aura<. Dieser Medienkörper ist seinerseits zwiefältig: Er kann licht 
und überheII sein, oder aber dunkler, schwärzer als schwarz. Die Be 
leuchtungstechniken machen die Unterschiede, oder mit Heider ge 
sprochen: die Art der Wahrnehmung. Wenn die medialen Verbergun- 

. gen, die lnvisibilisierungstechniken reflektiert werden, werden das 
Latente und das Invisibilisierte wahrnehmbar und denkbar. Der Reiz 
dessen zeigt sich, wenn das >Unheilige im Heiligen< damit überhaupt 
erst vorstellbar wird - um es als das unsichtbar Gemachte zu erken 
nen. Der dritte Körper ist das -Abjekr., der Sünder im Heiligen.51 
Dass das auch für die Medienkörper politischen Personals relevant 

tern quod nulla discrepent dissimilitudine, si quis post imaginem, vellet imperatorem 
videre, recreiih imago diceret: Ego et imperator unurn sumus; ego enim in illo sum, et 
ille in me: quodque in me vides, idem in illo aspicis, et quod in illo vidisn, idem in me 
cernis. Itaque qui imaginem adorar, in ea quoque imperatorem adorat: imago siquidem 
ejus species et forma est. Cum igitur Filius imago quoque sit Parris, intelligere necesse 
est divinitatem et proprietatem Patris, hoc ipsum esse quod est Filius. Hoc aurem est 
quod his verbis significatur, qui in forma Dei existens; et, Pater in me«. 50 

Siegert, Vögel, 52 (wie Anm. 38); mit Franz Wasner, Fifteenth Century Texts on 
the Ceremonial of the Papal >Legatus a latere., in: Traditio. Studies in Ancient and 
Medieval History, Thought and Religion 14 (1958), 295-358, hier 300. 51 

Oder anders: Der dritte Körper ist der notwendigerweise verdrängte -reale. Körper des symbolischen Souveräns. 
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. . ibili . ·en entsprechende Theorien Wird ist absehbar. Warum mvisi 1 isier d L" ner 
r • • . d A tater im Boten, en ug das Unheilige im Heiligen - en tten a h . Gott? 

. .. . E I d r den Mense en im . irn Hermes, den Damon im nge 0 e1.. . h h istologisch formu- . 1·· fi V dazu asst sic c n Erne vor au 1ge ermutung . · d · Ab- 
h . I . ist immer wie er eme lieren: In der Geschichte der C nsto ogre h M hysitismus ). 

k . ( der auc zum onop drift bemerkbar zum Do etismus 0 . I . f K ten des .wahren 
. . di Ch isto ogre au os Der >wahre Cott. dominiert re r . . II (inkarnatorisch 
d h I" f g sem so te 1 Menschen<, obwohl es oc gegen au 1 

wie kreuzestheologisch). . d Ch . zur Heilsrnedien- 
1· ir nstus Schon im Johannesevange mm w h der seine Mensch- 

gestalt eines beinahe schwebenden ~otte5~s~a~e::nplotment der Pas 
lichkeit gelegentlich fast vergessen la~st. I d d . Kr·euzigung als 

h · · ntua < un er sionsgeschichte als >Int romsatwns d St blichkeit des 
·f 1 d E d nschwere un er Erhöhung streut Zwei e an er r e .. di" h d sin der J'ohannei- p · verstan 1c , as rotagonisten. Dann 1st es nur zu ( der überzogen) 

sehen Gemeinde Konsequenzen daraus gezkogen on i'st« ist >drau- 
. Fl . ch ge ornme ' wurden· Wer leugnet, dass er »ms eis . h · (1 Joh 4 2· 

· f'l d Antic nst« · 1 1 ßen< und wird exkludiert als »Ver u.ue~ un zei t vor allem ein 
2 J h 7) D' , f "he Geste der Haret1S1erung g d d _ 
. o . Iese ru . .. r >Fleischwerdung< un a 

Problem: Dass die befremdliche Harte de h f ... h bestritten wur- 
mit des Todes (nicht >nur< der Inkarnatio~) sc don Aruf d'eser Befrem- 

d N .. h tl1egen e u 1 de. Dern auszuweichen, war as ac s . · h 
1 
dagegen war 

'h d auf sie zuzuge er ' dung zu insistieren, von 1 r aus un .. dlich dass zur Stabilisierung 
so fragil, gefährdet und unselbstverstan ' 

en wurde.53 zu Exklusionsgesten Zuflucht genornrn 

6.2 Barbarossas Souveränitätsaporie (llSB) 

. der akademischen Freiheiten fei- 2008 hätte man den 850. Geburtstag ·d Deren legen- 
. h d es vergessen wm e. ern können - syrnptomatisc ' ass 'f b'ldet den Ur- d .. .h E f dung und Su tung 1 arische Uberlieferung 1 rer r m d . . · 

1er 
mythischen 

I h U . . täten un ist m eu sprung der staat ic en mversi . on Souveränität U l f . d . h d'e Ursprungsapone v rszene über ie ert, m er sic .1 . ·b ssa auf dem Reichstag verdichtet. 1158 erließ Kaiser Fnednch Bar aro 

w·lle nach Johannes 17. Vorträge, 
52 

Vgl. so bereits Ernst Käsemann, Jesu letzter 1 

Tübingen 
21967. 

f ·d ·n Widerspruch zur Öffnung 53 

Dass damit ein neues Problem geschaf en ~ui e, tr klusion sei nur notiert. 
(des >auserwählten Volkes<) bis in die absurd umversa e n ' 
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(auf den Ronkalischen Feldern54) das sogenannte Scholarenprivileg in 
seiner Authentica habita55• In einer Geste des Erbarmens und in der 
Vollmacht kaiserlicher Gnade wird den Scholaren aus Bologna das 
Privileg zugestanden, in Rechtsfragen direkt dem Kaiser unterstellt 
zu sein: 

54 

Ronkalische Feldei; nach dem Ort Roncaglia, 8 km östlich von Piacenza, Ebene auf 
dem rechten Ufer des Po, Italien; Ort des Ronkalischen Reichstags 1158 (mit Be 
schlüssen zur Neuorganisation der Reichsherrschaft in Italien). 55 

»Kaiser Friedrich. Nach eingehender Prüfung durch die Bischöfe, Äbte, Herzöge 
und alle Richter und Edlen Unseres kaiserlichen Hofes gewähren Wir allen Scholaren, 
die studienhalber in der fremde weilen, und vor allem den Lehrern der göttlichen und 
kaiserlichen Gesetze aus Unserer Gnade die Vergünstigung, daß sie selbst wie auch 
ihre Boten an die Orte, wo das Studium der Wissenschaften betrieben wird, kommen 
und dort in Sicherheit wohnen sollen. Und zwar erachten Wir es für angemessen, daß 
Wir, da verdienstvollen Menschen Unser Lob und Schutz gebührt, alle diejenigen mit 
besonderer Fürsorge vor jeglichem Unrecht bewahren, durch deren Gelehrsamkeit die 
Welt erhellt und die Lebensführung der Untertanen auf den Gehorsam gegenüber 
Gott und Uns, seinen Dienern, ausgerichtet wird. Wer soll sich ihrer nicht erbarmen, 
die aus Liebe zur Wissenschaft heimatlos geworden sind: aus Reichen machen sie sich 
zu Armen, setzen ihr Leben allen Gefahren aus und erleiden, oft von den niedrigsten 
Menschen, - was· schwer zu ertragen ist - grundlos körperliche Unbill! Durch dieses 
allgemeine und in Ewigkeit gültige Gesetz haben Wir daher festgesetzt, daß in Zu 
kunft niemand so vermessen sein soll, den Scholaren ein Unrecht anzutun, und nie 
mand ihnen wegen einer Schuld eines ihrer Landsleute, was bisweilen, wie Wir gehört 
haben, aus übler Gewohnheit geschehen ist, Schaden zufüge. Diejenigen, die diesem 
Gesetz zuwiderhandeln, und die derzeitigen Oberhäupter der Stadt, die solches Tun 
nicht ahnden, sollen wissen, daß von ihnen allen das Vierfache des Weggenommenen 
gefordert wird und sie, schon von Rechts wegen mit dem Makel der Infamie behaftet, 
für immer ihre Ehre verlieren sollen. Wenn aber jemand wegen irgendeiner Angele 
genheit einen Rechtsstreit gegen die Scholaren führen will, soll er sie - bei freier 
Wahlmöglichkeit der Scholaren - vor ihrem Herrn oder Lehrer oder vor dem Bischof 
der Stadt verklagen, denen Wir die Gerichtsbarkeit in diesen Sachen verliehen haben. 
Wer sie aber vor einen anderen Richter zu ziehen sucht, dessen Sache soll, auch wenn 
sie noch so gerecht war, allein wegen dieses Unterfangens verloren sein. Dieses Gesetz 
aber haben Wir unter die kaiserlichen Konstitutionen mit dem Titel -Ne Filius pro 
patre etc.. (Cod. IV,13) einfügen lassen.« (Codex Giustiniano, Cod. IV,13 Bologna, 
Collegia di Spagna, 286, fol. 951; http://faculry.cua.edu/pennington/Catania %20 
Corso%20Dec%202004/Irnerio/Habita.htm [zuletzt geprüft am 16. 9. 2014; Ph. S.]). 
Vgl. Authentica Habira vom Ronkalischen Reichstag 1158, in: Quellensammlung zur 
Geschichte der deutschen Reichsverfassung in Mittelalter und Neuzeit, Bd. II, bearb. 
v. K. Zeumer, Tübingen 21913, 17 f.; Adalbert Erler/Ekkehard Kaufmann (Hg.), Art. 
Universitäten, Handwörterbuch zur deutschen Rechtsgeschichte, Berlin 1971, 492 ff.; 
Liselotte Lutz (Hg.), Art. Universität, Lexikon des Mittelalters, München 1989, 
1249ff.; Hermann Lange, Die Glossatoren. Römisches Recht im Mittelalter, Bd. I, 
München 1997, 16 ff.35 ff. 
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. di Liebe zur Wissenschaft hei- » Wer soll sich ihrer nicht erbarmen, re aus . . h A ·men setzen ihr 1 d R · h achen sie sic zu I 1 mar os geworden sin : aus eJC en m d . d igsten Menschen, 
Leben allen Gefahren aus und erleiden, oft von. hen Umebr]i]I 

56 · di · kö rperhc e n I · « - was schwer zu ertragen ist - grun os . . 

.. . inerseits andererseits indi- Der kaiserliche Schutz vor den_ BUige~~ ~1 h e die 'Gründung eigener 
rekt vor dem kirchlichen Zugnff ermöglic t . .. dig und ge- 

. l S d d Kirche eigensten I universitates, in denen SIC 1 ta t un hi d zu Kloster- und 
schützt gegenübertreten konnten. Im Unt·e.rskc ie A f . ht von Abt 
Domschulen standen sie nicht unter der dire ten u SIC 

oder Bischof. b einerseits den 
f .. . .. de von Bar arossa Kra t seiner Souveränität wur . . b anderer- 

Juristen Bolognas die akademische Fre1h~1ht >gegFe _ehn\ :7s absolute 
. F . llt kraft I rer rer e1 serts von den derart reigeste en . H" tersinn zielt 

R h h 1 . . . werden Dieser m ec tssetzungsmac t eginrmert zu . · b 1 t Souveränität 
auf die aporetisch .unverfügbare. Urstiftung a ~o ud er incipi placuit 
hors de la loi. Die Digesten Justinians lehrten:~ 1;; p~ntsprach der 
legis hab et uigorem « (Dig. 1,4, l, vgl. Inst. I,~, ). 

3 3e~ 57 Grundsatz: »Prtnceps legibus solutus '": ~D~g·]' 'M.~telalters reser 
Das christlich geprägte Rechtsvers tan ms es Id . di Schöp- 

.. . .. fü Gott e1 ie vierte jedoch den Inbegriff der Souveramtalt urF.. : hatten daher f f . w·11 rdnet mt ursten ung nach seinem reien 1 en geo h · sie waren 
nicht das Recht, nach eigenem Gefallen Rec t zu setzeltn:kraft gött- 

h ·· Nur em Kaiser ga nie t im absoluten Sinne souveran. cht der Ge- l . h 1 I h b d bsoluten Deutungsma Ic er Inspiration - a s n a er er a · d I 
14 

12). 58 Wenn 
setze: »conditor quam interpretes legum« (~o ... d' . Gesetze (und b d d K . der Autontat e1 a er ie Autorität es a1sers von h · elementarer 
'h h "f ) bhängt entste t em 
1 rer göttlic en Urst1 tung a ' d k · licher Sou- 
Machtkonflikt: letztlich der Konflikt gö~tlichde: uGn a1sezru entschei- 

f . · t ber 1e esetze veränität. Souverän ist, wer so re1 is , u 

56 

Codex Giustiniano, Cod. IV,13 (wie Anm. 55). d. . Severus et Antoninus 
57 8 dum haec 1v1 quoque .b Vgl. dazu auch Inst. 11,17, : »Secun . I .b I t. sumus attamen leg1 us 

. 1· . . U!Unt > eg1 US SO U I ' "b saep1ssime rescripserunt: > 1cet emm< mq . . . servire Ieges, qut us 
d . t tae ma1estan eas vivimus«< und Dig. XXXII,23: » ecet emm an p .· . ·m mittelalterlichen By- 

. . B . h g dieses 1 mztps 1 . . h tpse solutus esse v1detur.« Zur etiac tun D. S ll tng des byzanumsc en 
. . I "b solutus. 1e te l .. zanz vgl. Dieter Simon, Prmceps egi us If K kel hg v ders./D. Norr, 

Kaisers zum Gesetz, in: Gedächtnisschrift für Wo gang un ' .. 

Frankfurt a.M. 1984, 449-492. , . . . Geschichte der antiken 58 

Vgl. Jean Gaudemet, L'empereur, interpr~t~ d~dd~~tth 1~~- W. Kunkel/H. J. Wolff, 
Rechte und allgemeine Rechtslehre (FS E. Ra e ), · ' g 
Tübingen 1954, 169-203. 
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de.n. Der Kaiser hat eine Position über dem positiven Gesetz, wird in 
s.emer Souver~nität ab.~r durch das Naturrecht beziehungsweise götr 
hc.hes Recht emgeschrankt und muss sich zudem postum vor Gott für 
s~.m~ Rechtspraxis rechtfertigen.59 Die Harmonie des utrumque Jus 
got~hch~n und w~ltl1ch~n Rechts, war >eigentlich< geregelt als ur 
sprunghche und finale Uberordnung der Souveränität Gottes. Aber 
.zu .Lebzeiten<, im Horizont von Welt, Geschichte und Kultur galt 
f~kt1sch, >wa.s dem Kaiser gefiele. Nur bedurfte es einer Legitimierung 
dieser >Intenmssouveränität<. 

. . Daraus ergab sich für Friedrich Barbarossa ein prekärer Legi 
t1m1erungsbedarf: Wenn er absolute Souveränität über das Recht 
beanspruchte, musste diese außerordentliche Position legitimiert 
werden. Nur wäre diese Legitimierung zugleich eine Limitierung ge 
v:esen, wenn si~ von ~höhe.rer< Stelle aus erfolgte. Aus dieser apore 
tischen Lage hatten ihn die Bologneser Legisten befreien können 
wenn sie ihrerseits frei gegenüber Kaiser und Papst gewesen wären'. 
Und eben ~iese Freiheit sprach ihnen das Scholarenprivileg Friedrichs 
zu - und gilt deshalb als Installation der akademischen Freiheiten. 
. Der zu einer Rechtsreform nach Italien gereiste Friedrich traf 

sich mit den quattuor doetores, den Bologneser Legisten der damals 
maßgeblichen Rechtsschule, und beanspruchte zugleich ein absolutes 
Gesetzgebungsrecht, für dessen Anerkennung eben diese doetores 

'später viel gescholten wurden. Er beanspruchte nicht nur Rechtsaus 
legungssouveränität -also Deutungsmacht über das Rechr -, sondern 
ma~h~e .. eine entscheidende Differenz, indem er Rechtssetz~ngssou 
veramtat beanspruchte: »Hac edictali lege in perpetuum valitura iu 
bemus, ut« ~so im Ronkalischen Landfrieden) und zugleich »Hac igi 
iur generali. '.ege et tn eternum valitura decernimus, ui « (so im 
Scholarenpnvileg). 60 Akademische Freiheiten für die >freie Univer 
sitar-, die Rechtsschule Bolognas, im Tausch gegen die freie Anerken- 

59 
V.gl. .~od. l,14,4: »Digna vox. maiestate regnantis legibus alligatum se principem 

profireri. adeo de auctontate runs nostra pendet auctoritas. Et de re vera maius im e- 
no est submittere legibus principatum.«; vgl. auch Cod. VI,23,3. p 
60 

Scholarenprivileg, in: Die Urkunden Friedrichs I. (Monumenta Germaniae histo 
nca. Diplomata 10.2), hg. v. H. Appelt/R. M. Herkenrath, Hannover 1979 36-40· 
Landfrie_den, _in: Constitutiones et acta publica imperatorum et regum (Mo~ument~ 
Germamae historica. Legum sectio 4.1, Nr. 176), hg. v. L. Weiland Hannover 1893 
245. ' ' 
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nung des >iustinianischen Absolutismus., 61 so kann man die .Lösung: 
des Machtkonflikts verdichten, in der die Differenz von kirchlicher 
und staatlicher Universität entstand. Sind also die Juristen Bolognas 
der >Beihilfe zum kaiserlichen Absolutismus: schuldig? Sind dann die 
akademischen Freiheiten von einer -Erbschuld- belastet, nur Mittel 
zum Zweck des -absoluten Fürsten dieser Welt< zu sein? 

Wenn die Kontiguität von Scholarenprivileg und Ronkalische~ 
Landfrieden in ein Verhältnis der Kontinuität gesetzt und zudem em 
Konditionalverhältnis unterstellt wird, überschreitet man die Gren 
zen historischer Kritik. Nicht in akademischer, sondern in literari 
scher Freiheit wurde das von Umberto Eco gewagt. 62 In seinem Ro 
man Baudolino erzählt Eco die Geschichte eines Bauernsohnes aus 
dem Piemont der 1154 Friedrich Barbarossa begegnet und mehr oder 
Weniger durch Zufall zu dessen Ziehsohn wird. Der Witz der Erzäh 
lung ist nun, dass die große Geschichte des Stau~erkaise:.s aus -~er 
Perspektive dieses Bauernsohnes namens Baudolmo erzahlt wud. 
Als Baudolino seinen Ziehvater besucht, findet er ihn darüber grü 
belnd, wer ihm sage, ob sein Gesetz richtig sei. Baudolino daraufhin: 
»Mein lieber Vate1~ wenn du so zu fragen anfängst, kommst du an 
~ein Ende mehr, dabei gibt es den Kaiser doch gerade d_eswegen._ Er 
Ist nicht Kaiser, weil er die richtigen Ideen hat, sondern die Idee~ smd 
richtig, weil er sie hat, und bas ta! «63 Der Berater Friedrichs ermnert 
sich prompt an den Grundsatz kaiserlichen Rechts, Gesetz sei, was 
dem Kaiser gefällt, weil und nur weil es ihm gefällt.64 

Um diesen römischen Rechtsgrundsatz in Kraft zu setzen, be- 
d f d A · · Nur woher ur te Barbarossa einer entsprechen en utons1erung. . .. 
nehmen? Hätte er ihn kraft seiner von Rom erhaltenen Kaiserwurde 
deklariert, wäre der Grundsatz letztlich durch die Macht des Papstes 
begründet und damit limitiert. Für die Prätention einer Allmacht.und 
Willkürfreiheit reicht also der Rekurs auf die Kaiserwürde mcht. 
Stattdessen scheint die Universität endlich einmal zu etwas nütze z_u 
sein: Baudolino kommt auf die durchaus raffinierte Idee, wenn die 

61 
V 1 h' h d N 't Unter besonderer Be- g· Franz Wieacke1; Privatrechtsgesc 1c te er euzei · .. 

rücksichtigung der deutschen Entwicklung, Göttingen 21967, 135 u.o. , . 
62 

D h d . · t si ·h die Freiheit der araus ergibt sich eine Folgefrage: Wer at o er we1 nimm L .. . 
D . . w b t' mt über das Verhaltms eutungsmacht über die Geschichte? Mit RKceur: er es im . 
Von Geschichte und Fiktion in der Geschichtsschreibung? Souverän ist, wer die Deu 
tung macht? 
63 

Umberto Eco, Baudolino, München 2001, 74. 
64 

Vgl. ebd., 74f.: »quad principi placuit legis habet vigorem«. 
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Doktoren von Bologna zuerst die akademischen Freiheiten erhalten 
(also nicht dem Papst und auch nicht dem Kaiser unterstellt seien), 
um frei über das Recht zu entscheiden, könnten sie - wenn es klappt - 
den Rechtsgrundsatz in aller Freiheit autorisieren, ohne ihn zu limi 
tieren. Baudolino: 

»Es wäre so, wenn du ein Gesetz machtest, in dem du anerkennst, daß die 
Magistres von Bologna wirklich unabhängig von jeder anderen Macht sind, 
sowohl von dir wie vom Papst wie von jedem anderen Souverän, allein dem 
Recht verpflichtet. Sobald sie mit dieser Würde ausgestattet sind, die auf der 
Welt einzigartig ist, werden sie erklären, daß - gemäß der Vernunft, der 
Natur und der Tradition - das einzige Recht nur das römische ist und der 
einzige, der es repräsentiert, der Kaiser des Heiligen Römischen Reiches - 
und daß natürlich, wie es Herr Rainald so schön gesagt hat, quad principi 
placuit legis habet tngorem, und zwar: >Weil du ihnen dafür das Recht gibst, 
es sagen zu dürfen, und das ist nicht wenig<.«65 

Daher also datiert laut Eco die akademische Freiheit, von der Bologna 
auch prompt den rechten Gebrauch zu machen verstand. Drei der 
gefragten Doktoren befürworteten den kaiserlichen Rechtsgrundsatz 
und nur einer widersprach ihm, ohne dafür mit dem Leben bezahlen 
zu müssen. Der Tausch von akademischer Freiheit gegen Anerken 
nung kaiserlicher Willkürfreiheit war gelungen. Die ganze Geschich 
te ist natürlich ein Kuhhandel höherer Ordnung, eine abgekartete 
Angelegenheit und erscheint wie ein profaner Priesterbetrug: Die 
akademischen Freiheiten sind gekauft und die kaiserliche Rechts 
hoheit erschlichen. Der Witz dieser Groteske wird dadurch aber nur 
noch gesteigert, dass eine waghalsige Erfindung - in aller Freiheit des 
Romans - Wirklichkeit wird und eine zwar nicht wahre, aber gut 
erfundene Gründungslegende der akademischen Freiheiten wie der 
kaiserlichen Rechtshoheit bietet. Seltsam an diesem Tausch ist, dass 
beide Seiten etwas geben, das sie selber nicht haben: die akademische 
Freiheit seitens des Kaisers, die Freiheit über das Recht seitens Bolog 
nas. 

66 
Was genau sie jeweils gegeben haben, wussten sie womöglich 

gar nicht. Die Brisanz und der Gebrauch der jeweiligen Freiheit wa 
ren im Augenblick des Gebens kaum absehbar. Bernhard Waldenfels 
erklärte: »Das außerordentliche Geben gibt, was im Geben erst zu 
65 Ebd., 75. 
66 

Und beide haben mehr bekommen, als sie gegeben haben. Gab Friedrich die aka 
demischen Freiheiten, erhielt er die über das Recht, gab Bologna die Rechtfertigung 
der Rechtshoheit des Kaisers, erhielt es die Freiheit des Urteils über alles, was Recht ist. 
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ib . ht hat und weiß nicht, erfinden ist[ ... ]. Wer so gibt, g1 t, was er me 1 

was er tut.«67 .. . h .. lieh stets >ZU 
Souveränität ist nicht nur. ursprünglich n~.c lit:~; Sot~veränität. 

spät<, sie ist ursprünglich aporetisch - stets unmog. d Ob 
. f · wie tremen um. Aber in dieser Unmöglichkeit ebenso ascmosurn . .. . 

. . d . . d en sich das Imaginär e Papst oder Kaiser - beides sin Figuren, m en . d Fik- 
d . h if . t Aber sowenig as I er Souveränität metonyrrusc maru estier · G 
. . . · .. . wirksam. Im egen- trve unwirklich ist, sowemg ist das Imaginäre un . I di Wirk- 
. . k . kl' her sem a s ie teil: Imaginäres -von Gewicht. ann wir IC d I b d ofür 

I . eman e t o er w 1chkeiten, in denen wir leben. Denn wovon J . L b form 
d . . t ·um semer e ens . un woraufhin bildet das Gravitationszen 1 

1. 
. . der 

' b . n -Theopo tttcu mx : Das verdichtet sich in einem ganz esnmmte 
Eucharistie. 

7 S .. . üb di Eucharistie gebietet? . ouveran rst, wer u er re 

hk . d Souveränität und einer Auf der Suche nach den Unmöglic eiten er . . d . · _ 
.. . .. . . p st und Kaiser e1 em Souveränität nach der Souveränität ist mit ap h I · durch- 

k d p l" litik und -t eo ogie gangs genannte .Iurassic Par < er a aopo 1 1 .. . .. f'guren sind l . . .. 1· h . hen Souveränitäts I sc 1r1tten. Dre ursprung ic ap~retisc .. d n schlichter .Herr- 
ausgestellt und vorgeführt, mcht ~us. Grun t:esbe riff exponierte 
schaftskritik<, sondern um die bereits 1111 G~. . .. b gl ·1. t umsonst: V I W·11 Souveränität ein > ersc 1iebung zu zeigen: Der 1 e zur .. bl ib · reduzibel d . ibili . d itte Körper- ei t ir un >vergeblich<. Der inv1s1 11s1erte > n . · nmer 

h f"]] d s Papstes seme 11 und markiert bei noch so großer Ma.c t u ~ ~ k . der kaiserlichen 
noch größere >Hinfälligkeit<. Und die Abhangidg eWit . chaft mar- s k ·t ns er 1ssens ouveränität von >freier Aner ennung< sei e I 
k . h . d Ob'ekts des Begeuens. Iert die ursprüngliche Entzogen . elt es J b . h ben ge- 

.. · .. rar e1tet zu a 1 Die Aporetik absoluter Souveramtat .ve d' d , keine staats- 
hört zur Eigenart der christlichen Theologie, Je. aki um II Her- 
d . . . h ie sem ann - a er o er kirchentragende Leg1t11merungst eor . doch Souveränitäts- 

meneutik des Verdachts zum Trotz. Wenn sie d mo"glichen 
h h · d t ogenen un un t eorie wäre, dann eine T eone er en z . . I verdichtet 
Souveränität. Das sehen allerdings nicht alle so - ':1el sic 1Luther und 
. hl . . · t War zw1sc 1en rn den neueren Abendma sst1e1ten zeig · 11 t est est< 

. . .. d W · gelten so >es, , Zwmgli noch strittig, ob fur Brot un em . . . t oder be- 
i ... Christi vertie en oder nur >significat<, ob also Rea prnsenz 

-- . 2007 620. 
67 

Bernhard Waldenfels, Antwortregister, Frankfm ta. M. ' 
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stritten wird, geht es in den zeitgenössischen Kontroversen urn das 
Arcanum de_r Theopolitik: Wer hat das Sagen in Sachen Eucharistie? 
~er das Heil verwaltet, wäre der entscheidende Souverän. Nur wer 
konnte das beanspruchen? 

Hier treten drei grundverschiedene Theopolitiken auseinander 
und gegeneinander an: Marion, Nancy und Agamben, deren Abend 
mahlsthesen sich tentativ folgendermaßen formulieren lassen: 
• Souverän ist, wer über die Eucharistie gebietet. 

Souverän ist - das Opfer? 
Souveränität ist Operativität. 

7.1 Marion: -Allein der Bischof< 

Dionysius' Erfindung der '.~ierarchie<, nicht nur als >heilige Herr 
schafr., sondern al~. th~o~oht1sche Theorie von Regierung, ist grund 
legend gewor_den fur_d1e fheopolitik bis heute (wie an Joseph Ratzin 
ge_rs The?log1e zu z~1gen wäre). Ohne dem hier näher nachzugehen, 
se'.. nur eme Rezeption und Revitalisierung als Souveränitätstheorie 
eror_tert. Dionysius' hierarchisches Dispositiv wird emphatisch affir 
mativ und apologetisch vertreten von Jean-Luc Marion wenn 
sc~reibt: »Der theologische Diskurs kann nur dann au/ seine al~; 
Hohe zurückfinden, v:enn das Band zwischen Bischof und theologi 
sc~em Lehrer, das .die Grundlage für dessen Entsendung bildet, 
wie~e:hergest~llt wrrd«68. Es ist symptomatisch, dass Marion hier 
explizit auf .~10nysius Areopagita verweist mit dem Anspruch, der 
Theologe rnusse »durch Leid~n den Gehorsam gelernt« haben (Hebr 
5,8), also pathos :nathos - ma der doppelten Pointe, dass er heilig zu 
werden habe, chnstomorph, und zugleich der Gehorsam dem Bischof 
ge?enüber zu leisten sei. Inkorporation hätte Mondzain69 das im 
Bh~k auf Bilder genannt, die institutionell inkorporiert werden, -zu 
genc~t.et<, urn es noch deutlicher zu sagen - mit der von Marion für 
Identitär gehaltenen Ambivalenz von Gehorsam Gott und dem Bi 
schof gegenüber. 

. Denn Marion meint t~tsächlich, »dass allein der Bischof es ver 
dient, und zwar zm ezgentlichsten Sinne des Wortes, den Titel Theo- 

68 
Jean-Luc Marion, Gott ohne Sein, hg. v. K. Ruhstorfe1; übers. v. A. Letzkus Pader- 

born 32014, 238. ' 
69 

Vgl. Marie-Jose Mondzain, Können Bilder töten?, übers. v. R. Voullie, Zürich 2006. 
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loge zu [uhrene?", Daher könne auch ein Lehrer, der »ohne oder sogar 
gegen den Bischof spricht, in keinster Weise mehr seine Re~e an 
einen wahrhaft theologischen Ort führen« ". Daher sei auch. Jeder 
»Versuch, die Theologie als Wissenschaft zu etablieren, als zumm?est 
äußerst problematisch zu betrachten« ". Denn das würde zu em~r 
»Lockerung« der in der »Delegierung liegenden Verbindung ~wi 
schen dem Bischof, dem Theologen par excellence, und de1~ v_?n ihm 
beauftragten Lehrer führen«73• Wissenschaftliche Theologiefuhre zu 
einem »Bruch mit dem Bischof« und dann »nützt der Theologe für 
die Gemeinschaft überhaupt nichts mehr«74• . . 

Das hierarchische Dispositiv erweist sich als ebenso klen~al wie 
antiwissenschaftlich aufgrund einer dogmatistischen Alte.mauve von 
episkopalem Lehrauftrag versus wissenschaftlicher Arbeit, o~er von 
Eucharistiegerneinschaft und wissenschaftlicher Offentlichkeit. Ma.n 
k.. k d · J F ih iten die onnte meinen Marion retrahiert die a a erruscnen rei er r 

Barbarossa erfunden hatte - oder er schlägt sie aus, wie der vierte 
der Bologneser Doctores. Aber genau darin nimmt er zugleich in An 
spruch, was er ausschlägt. Man könnte das eine sich selbst verken- 
nende akademische Freiheit nennen. . h 

Da Marions Thesen ihrerseits als Philosophie auftreten, 0 ne 
bischöflichen Auftrag ohne nihil obstat, könnte man hier ein Kreter 
paradox erkennen. Wenn alle Wissenschaftler .lügen-. keine The~ 
logie mehr treiben können, wie kann dann die Aufgabe der Theologie 
d d 7 w f" t dergestalt ergestalt >von außen< bestimmt wer en. er ver ug . 
über die Gehorsamspflicht der Theologie dem Bischof gegenüber? 
Spricht hier ein Philosoph ex cathedra? Oder spricht er in fi:eier Ver 
nunft? Marion ist Philosoph und (stolzer) Schüler von Dernd~ (auch 
wenn man das prima facie nicht vermuten würde) und.zugleich Re 
präsentant eines offenbar dezidiert episkopalen Katholizismus - als 
k .. . . · h ftl"cher Ph1- onnte ihm die coincidentia opposztorum von w1ssensc a 1. . 
losophie und episkopaler Theologie gelingen. Seine Philosoplue 

·· · f d' d · demonstra- rnusste dann als christliche Philosophie au treten, 1e er 
tio catholica dient: der Apologie einer Theorie von Gemeinschaft und -- 70 Marion, Gott ohne Sein, 236 (wie Anm. 68); vgl. ders., Dieu sans l'etre. Hors-texte, 
~aris 1982, 215. 

Marion, Gott ohne Sein, 237 (wie Arnn. 68). 72 Ebd. 
73 Ebd. 
74 Ebd. 
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Herrschaft, die in ähnlich neuplatonischer Ordnung auftritt wie 
Joseph Ratzinger. 

-Allein der Bischof ist Marions >Exklusivpartikel<, deren Pointe 
sich im Gegenüber zu den lutherischen zeigt: solus Christus, sofa 
scriptura (beziehungsweise solo verbo ), sofa gratia und sola fide. Im 
Sinne von Marions episkopaler Philosophie wäre zu sagen: -Souverän 
ist, wer über die Eucharistie gebietet<. Wo Kirche herrscht, in figura 
des Bischofs, da ist Eucharistie. Die lutherische Gegenthese wäre: Wo 
Eucharistie gefeiert wird, da ist rechte Kirche. Das wäre als protestan 
tische -Souveränim- von unten, zu formulieren: eine >Selbstermäch 
tigung. der -Laien- gegenüber der hierarchischen Institution der 
römischen Kirche und deren Alleinvertretungsanspruch. Das ist zu 
gleich eine Selbstentmächtigung der Institution gegenüber dem >Re 
ferenten< Christus. Im Streit um die Eucharistie(verwaltung) geht es 
um die Beherrschung der >Ökonomie<, der Heilsökonomie. 

7.2 Nancy: >Souverän ist das Opfer?< 

Zwei Gegenbesetzungen zu Marion sind exemplarisch: Jean-Luc 
Nancy und Giorgio Agamben. Beide sind so Kirchen- wie Katholizis 
nms-kritisch - und darin gelegentlich protestantischen Kritiken und 
Traditionen (ungewusst?) sonderbar nahe. Ist Marion gleichsam der 
>Rechts-Derridist<, so ist Nancy ein >Links-Derridist<, wenn man so 
unterscheiden wollte. 

Nancys Corpustraktat erscheint als ein ebenso subversives wie 
freundliches -takeover. der Eucharistie. Sein zweibändiges Haupt 
werk zur Dekonstruktion des Christentums entfaltet eine Dissemina 
tion der römischen Korporation. Und seine Texte zur Gemeinschaft 
entwerfen eine Theorie der Communio, des Mitseins, ohne Souverän, 
oder zumindest ohne Korporation und Hierarchie. 

So beginnt der Corpustraktat: »Hoc est enim corpus meum: Wir 
entstammen einer Kultur, in der diese rituelle Formel von Millionen 
von Priestern in Millionen von Gottesdiensten unermüdlich vor 
getragen wird.«75 Eine Pointe dieses Abendmahlstraktats ist, die .Dar 
bringung des Körpers. als singuläre Exposition anthropologisch zu 
wenden. -Dies ist mein Leibe wird zur Grundfigur sozialer Phänome 
nalität - ohne Hierarchie der Seele über den Körper oder der Seelen- 

75 
Jean-Luc Nancy, Corpus, übers. v. N. Hodyas, Berlin 2003, 9. 
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· · Hierarchie und retter über die Seele. Hatte Luther der Institution 1 
S . .. h . · rt so geht Nancy Otenologie bestritten und fur C nstus reservre ' . 

. . h S ·· · tät zu bestreiten. Weiter, auch Christus die soteriologisc e ouveram . L ib 
J d d k · Dies ist mein ei · e er verkörpert das ecce homo un ann sagen. d d I · t 
(D . N' 1 t iner ist er e eg1er e as trifft sich vermutlich mit Levmas: ic 1 ei 
G d An pruch des Gesetzes. erechte, sondern jeder steht unter em s 
Jede1~ nicht Christus allein). b g der 

· h · e Um esetzun Bemerkenswert ist, dass Nancy me t em . J 
Cl . . hih d rn durch die 1 neu- 1r!stologie durch Anthropologie vor u rt, son e d 

76 
. 

l . . 1 d K pitel Eine Wun e, 111 mato ogie. Im Corpustraktat ist zentra as a . d 
d di had 1 .. tt geht· »Hier, an es ein es indirekt um Golgatha, ie Sc a e sta e · .. di 
N . h d 1 dieser .Stätte-, re es ic t-Ortes Statt und nirgendwo an ers a s an dli h K 

. d G . h . die unen IC e on- nirgendwo anders gibt, bricht er eist emus, . di L .. h 
d W . d d allem ie oc er zentration in sich, der Atem oder er in ' er hil I · h £··11 1 . h d naturp I osop use u t.«77 Nancys Traktat ist anthropo og1sc 0 er . I , D 

I . h R 1 von Aristote es e ge esen eine (Pomponazzi ähnlic e) e ecture . . . f , 
. "fh . N' ht die anima ist or- anzma mit einer politisch relevanten ese. ic bl. h 

.. Al "be es eine unster re e ma corporis im Sinne des Souverans. s ga . F d 
S . I h . t di Seele die orm es eele, die den Körper beherrscht. Vie me r zs re .: l- 
K .. . l d . ht etwas Immatene orpers, dessen Form also ist die See e - un me 
les K" [ 

, orper oses. d G · t n dieser 
f . h s nun er e1s a Das wahrgenommen, ragt man sic ' wa d S ra··ns 

h . d · Figur es ouve ' zentralen Stelle zu suchen hat? Doc wie er eme .. h 11 · J1t 
. d G . t 7 Zunac st vo z1e In der Anthropologie? Nicht Seele, son em eis · . . d , . 
N h .. l . n amma un co1pus. ancy eine Schubumkehr, wie im Ver a tms vo .. D 
D . d d Sinn als Karper. er » er Geist ist der Körper des Smns, o er er kr·· ·t 

. h K.. er: der ver a1 e Geist ist das Organ des Sinns oder der wa re orp 'd d' die I< .. f I . ..b chende Wen ung, ie orper.«78 Dann aber o gt eme u erras 
>Golgatha<-Hypothese begründet: 

. d Ch . tum als Theologie des »Der Geist des Christentums, das heißt as nsten ( l on J·i.i- 
u ·1· . .. h ... R ]'gion des Atems sc1 1'e11gen Geistes, ist in semer Ganze ier. e 1 d Vorbrin- 
d· h R 1· · des Wortes, es isc ), der unantastbaren Berührung, e igwn d d E igen Gott 
gens, des Aushauchens - tödlicher Geruch des To_dJs l~l au:~ is~misch) -, 
angenehmer Duft Duft der Heiligkeit (schon JU isc ' l gi·e· Reli- R I . ' ]] ·ne Pneumato o ' e 1gion des Ausatmens, des Einatmens, a gemei f d S I "ber (die 

· d ] V ter au en ° 111 u g1on er Abstammung: der Geist ge 1t vom a I · "ber den 
~, . . . · kter Baue 1 zu sem, u 'vlntter ihrerseits begnügt sich damit, em mta -- 76 Vgl. ebd., 67 ff. 
77 Ebd., 67. 
78 Ebd. 
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sic!~. dieser Hauch vollzogen haben soll). der Sohn ist der Körper, nicht die 
schopfensche Expansion der Körper, sondern der versammelte auf seinen 
Hauch konzentrierte Körper des Geistes, dem Vater, dazu dem er im Aus 
atmen gelangt, als Opfer dargeboten, Körper des letzten Schreis, des letzten 
Se:1fzers, in dem alles vollendet wird. Pater hoc est enim corpus meum. 
spmtus enim sanctus tuus.ei? 

Hier kann man eine Assemblage der letzten Worte Jesu am Kreuz 
fi~den:_Zentral ist das johanneische xAlwxi; -r~v xe:cpocAYJV nocpeÖwxe:v 
re nve:uµoc von Joh 19,30. Nancys Weiterführung bestätigt das: »Hier 
exponiert der Geist, der sich aushaucht, am ureigensten seinen eige 
nen Körper: Ecce homo e'", Phänomenologische >Kreuzesmeditation< 
könnte man das nennen, eine phaenomenologia crucis, in die eine 
Remini.sz~nz der katholischen Meditation der Wunden Jesu eingeht: 
»Wobei sich der Sohn und der Körper des Geistes im Angesicht des 
Vaters aushauchen und sich in Ihm auflösen, in den Ausdünstungen 
und den Strömen des Opfers, das ihn heiligt: Schweiß, Wasser und 
Blut, Tränen, Seufzer und Schreie.«81 

Die nackte, sich auflösende, sterbende Körperlichkeit der Verkör 
perung des Geistes lässt, wie schon die Seele, so den Geist als Körper 
erscheinen. Das ist gegen platonische (oder aristotelistische) Dualis 
men bemerkenswert. Wird doch weder eine augustinische noch eine 

, reformierte Dualisierung (im Zeichenbegriff) damit fortgeschrieben. 
Nancy trägt zur Entplatonisierung und Entdualisierung bei, ohne 
eine physische oder naturalistische Reduktion - soweit ich sehe. Denn 
es ist nicht einfach >Körper, alles was iste, sondern es ist der Geist, der 
Körper ist. Und zwar nicht >irgendwie und neutral<, sondern als Wun 
de: »Doch so offenbart sich, was ihn wirklich zum Körper des Geistes 
macht: Er ist eine Wunde, dieser Körper ist in seine Wunden überge 
gangen.«82 

Geist als Wunde und Wunde als Geist - das ist die absurd klin 
gende Hyperbole Nancys. Mit der Entplatonisierung und Entdualisie 
rung geht eine Entspiritualisierung einher und eine sonderbare Um 
besetzung: Die Wunde wird bei Nancy zur Metonymie aller 
>zerrissenen Körper-, der -Kadaver- bis ins »Weltweite der Körper«B3. 
Diese Generalisierung wirkt arg generell, überblickend, wenn nicht 
79 Ebd., 67 f. 
eo Ebd., 68. 
81 Ebd. 
82 Ebd. 
83 Ebd, 
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I . A · ti m aber auch eine atent metaphysisch. Es ist zwar em ntignos tcu 1 •1 
· di k .. · d R lle der Opfer. G1 t in ire te Wiederkehr des Souverans - m er 0 

dann (als Oxymoron?): Souverän ist das Opfer? .. I 
. · I di K zentration (Initia en: »Es ist schwierig zu sagen, wiese 11" re on . 

11''7) d· l ki o· K entration des Geists, ''£ ie Geburt unserer We t mar tert: re onz 
ab d r KZs das glühende SICH«B4. Soll das heißen, die Massengra ~: e d 

d S hädelstatte - un Wer en zum Inbegriff der Wunde - zur neuen c c .. .. ·d 
d l Z ·ff f das .Singulare- wur e as a s »Geburt unserer Welt«? Der ugn au . d h 
dann bedenklich generell - und wenn nicht soteriologis~h, so biva 
hö .. . nnt? Dre Am iva- sc opfungstheologisch zum neuen Souveran erna · . G 

I . .. · .. des Ceistes: wie > ot- enz rst merklich. Das Ende aller Souveränität > . 
. . . h b . . den· bei noch so gra- tes< im Kreuz ist auch theologisc 0111s1ert wor · . d 

ß h .. di' l Macht m er er Ohnmacht eine immer noc grun ic rere . 
h d . . M · tät Gottes< nn 0 nmacht (Ji.ingel). Damit wird das En e emer > a7es . 

K b n dieser rm Grun- reuz unterlaufen und überwunden, zugunsten e e . h 
d d I · h t· Bei noc so ge- e ach unberührten Majestät. Theo ogrsc gesag · .. 
f"h d h · · mer noch souvera- a rdeter theologia crncis gilt dann oc eme rm 
nere theologia gloriae.85 d d 

. 1 W d deutet um eutet, un Wenn nun Nancy den Geist a s un e ' d I · 
d . h . . d d nn nicht oc 1 w1e- am1t alle Opfer zu identifizieren sc emt, wrr a I f d 
d .. · E · · Ambiva enz au er er das Opfer zum neuen Souveran? s 1st eme .. 
.. ß .. . .. h · . ehen den Souveran au ersten Grenze: Die Souveramtat sc eitern zus ' . . U 
I d k · t das Eme. Dre n- a s verwundet geopfert gestorben zu ent ec en is . . I 

.. ' ' h . b . Nancy (wie mot ertraglichkeit dessen das Nächste. Das sc emt ei f 
I h . · . ng der Op er zu se ten in der Theologie) zu einer Re-Int romsiern . . . h f .. h d j h O f rident1fikat1on auc u ren. Mit der Nebenwirkung, ass so c e P e I 

II ·d'ngs versuc 1t genau zur Selbstexkulpation dienen kann. Nancy a er 1 .. k · . 
d . d 0 f deutungso onom1e. ieser Opferlogik zu widerstehen, er P er . K" . 
0 f . d "b wir mrt den otpern »> P er< sagt zuviel oder zuwemg aru er, was .. . 

.. b d Korpers an eme Inachen. Das meint (im Prinzip), den U ergang es . 
G . d G . t einer Kommumon, renze, wo er gemeinsamer Körper wir ' ers . ) b- d b 1 · t (hoc est emm . · · ' a essen tatsächliches materielles Sym o er 15 , . 

86 I . Bl d Blutes im Sum.« so uter Bezug an sich des Sinnes tm ut, es -- : Ebd., 69. k 1 tischen< Automatismus 
Wiederholt hat Zizek die Umschlagslogik eines >apo a YP W Ausdruck 

k · · b h d Hölderlin- ones zum nt1s1en, die besonders in Heideggers Ge raue es l SI · ""izek The 
k . .. d R . d auch.< Vg. avOJ L , 0mmt: 

>Wo aber Gefahr 1st, da wachst as etten e . ·h· He el and the 
Parallax View, Cambridge, Mass. 2006, 76; Ders., Less 1han Not mg. g 
~hadow of Dialectical Materialism, London 2012, 888. 

Nancy, Corpus, 70 (wie Anm. 75). 
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Das klingt doch etwas unheimlich: Denn damit wird die commu 
nio der Eucharistie wiederholt - mit gravierender Differenz in. der 
Wiederholung. Nancys Grundfigur seiner politischen Philosophie, 
das Mitsein, ist hier gegründet und manifest: in der Kommunion der 
Opfer. Werden Sinn und Blut hier ununterscheidbar? Gegen solche 
Inkorporation der Opfer in -den Sinn. heißt es bei Nancy: 

»Doch wir haben keine Opfer mehr, es ist nicht mehr unsere Welt. Das Blut, 
das aus unseren Wunden fließt, fließt furchterregend, und nur furchterre 
gend, so wie der Geist Tropfen für Tropfen aus den Wunden Christi floß und 
sich auflöste. Es gibt keinen Gral, um dieses Blut aufzufangen. Die Wunde 
ist von nun an nur noch eine Wunde - und der gesamte Körper ist nur eine 
Wunde[ ... ] die nichts anderes bezeichnet als das Leiden.«87 

Heißt das, Wunde und Blut - aber nicht Opferinthronisation als neu 
er Souverän, sondern Blut ohne Sinn? .Nur noch Wunde, nur noch 
Leiden-? Oder ist doch .das Leiden< das neue große Signifikat? 

Nancy will der >Sinngebung des Sinnlosen< entkommen (wie 
Levinas angesichts des >sinnlosen Leidens<) - aber gelingt das? Kann 
das überhaupt gelingen, wenn die Wunde besprochen wird, um nicht 
zu sagen bezeugt und beschworen? Keine unio zwar, aber doch com 
munio? Keine communio sanctorum, aber doch eine communio pas 
sionis - oder communio lectorum? 

Wird schon durch die >Passionsmeditation<, die phaenomeno 
logia crucis, wider Willen Deutungsmacht beansprucht? >Was bleibet 
aber, stiften die Denker, die Schreiber, die Leserj Wird in der Deu 
tung der Wunde wie des Leidens nolens uolens doch wieder ein Deu 
tungssouverän konstituiert? 

Souverän ist, wer über die Eucharistie gebietet, war die latente 
Souveränitätsthese Marions. Denn damit wird über die Zulassung zur 
Heilsgemeinschaft entschieden, über In- und Exklusion, über die Ver 
gemeinschaftung - und über den Sinn der Gemeinschaft. Der Souve 
rän war bei Marion .allein der Bischofe, Ist es bei Nancy - ein Weg 
.ins Offene. ? Zugänglich für alle und jeden? Oder kehrt ein phäno 
menologischer Souverän wieder in der Deutungsmacht des Philoso 
phen? Wer spricht?88 Communion ist Nancy zufolge nicht mehr die 
hierarchisch verwaltete, exklusive Eucharistie, sondern eine offene, 

87 Ebd. 

ss Vgl. Philipp Stoellger, Wer spricht? Zur Inkarnation des Denkens und Sprechens, 
in: Körper des Denkens - Neue Positionen der Medienphilosophie, hg. v. L. Engel! et 
al., München 2013, 83-112. 
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k I f N' ht dass das ohne mes- ommende, undarstellbare Gemeinsc ta t. re r • h h p · ... 
· ·· r ist es me t me r n s1anischen oder eschatologischen Zug ware, nu d ndern 
·1 . h f . und zu wer en, so VI eg der Kirche diese Gememsc a t zu sem alten 

' h . . Sakrament zu verw . es wird >undarstellbar<, also nie t in einem ' d · die Po ... G V 1· 1 nicht son ern m emeinschaft ohne Souverän? ermut !Cl I • • d s· ... 
. . d ß rdentlich- tntt as m Sit10n des Souveräns .von unten: un sau ero . (erneut 
guläre. Wenn ich recht sehe, ist das Nancys Alternative zum 

souveränen) Subjekt. l . h n Exposition 
Nancy schlägt vor, »die Ordnung der onto ?grsc e uch erfri- 
k . h 0 -rologie wenn a zu ver ehren«B9. Das wäre immer noc 1 ' d S · den- 

bl. b . Horizont es ems sehend perverse Ontologie, aber es. re e 11:11 ber Onto-Soziologie? 
kens (der Totalität?). Nicht Onto-Theologie. a . U· ng «90 
E . . d S . lbst oder sem rspru . » me Singularität[ ... ] ist ] ... ] as em se E' en oder vom 

N L · ) icht vom m ancy erklärt explizit (gegen evmas r n d llein vom .mit-«. 
Anderen, nicht vom .Iür. aus zu denken, son ebrn aD 1'1n Unter- 

. 11 · h ar enn Das ist auch nach- und vor allem mitvo zie · (L vinas' vor 
hi d kl d des Gesetzes e sc 1e zum Verhältnis der An age un f" . des Einen d [ . h Alt rntive vom > UI < em Gesetz) ist die >evange rsc e< en ' k h icht die 
d I . . d ken Aber, e rt so n aus as Miteinander a s M1tsem zu en . · d . Diachronie 

S h d M. · wieder statt e1 Ync ronie als Zeitlichkeit es itsems '. h . . seiner Ter- (L . . . d au Gle1c ze1t1ge evmas')? »Denn das >Mit< 1st as gen . l d feine Dis- . . . ·1 GI . h 't' keit «91 Zie t as au ll1m1, es 1st in der Tat 1 ire 'e1c zei ig · d . .. h'losophie?92 
. . . l . 1. · g der I entrtatsp 1 se111mat10n oder auf eme P ma 1sierun I . 

93 
Nicht zerteilte 

Mit Leibniz würde ich meinen: das plurale Absohut~. das >wir< sei die 
Identität, sondern geteilte. Dazu passt, wenn es er t, 

>geteilte Souveränität<. 94 
.. . .. . t teilbar nicht 

D . . h 'd d w· k . Souveramtat IS I as 1st em entsc e1 en er > m < · . d . A isgang in die t d 11 . d' · 'b'le< Das 1st e1 t a omos, sondern divi ue , em > IVISI 1 · ' ·· e wohl zu o· · · .. · .. I s· ne von Nancy war 1ssem111at10n der Souveramtat. m m . ie Nancy >rien< fo 1· S .. · .. · · n< >fast mchts< (w nnu 1eren: ouveramtat 1st >ne - ' . .. I d s eine Be- 
h l .. . .. d Smgularen. st a Verste t), eine Minima souveramtat es . . im defini- 

"h l 1 . 7 Oder geht es we1te1 ru rung mit der Kreuzest1eo ogie. . d d'viner Sou- 
tiven Bruch des Souveräns und dem Verschwm en von 1 
veränität? 

;---- . .. U Müller-Sehöl!, Berlin 2004, 61. Jean-Luc Nancy, Singulär plural sem, ubers. v. · 90 
Ebd., 62. 

91 
Ebd 65 

92 Id ., · ... · 1 · d nken (vgl. ebd, 70). enutat 1st aus dem mehr a s emes zu e . bd 
65) 

93 
D · · L ·b · ' M nadolog1e (vgl. e ., · arm erinnert Nancy an e1 mz o 94 
>Wir< (ebd., 66.74) als >geteilte Souveränität< (ebd., 73). 
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7.3 Agamben: Souveränität als Operativität? 

Agambens eigenartige Genealogie der Gegenwart aus dem Geist der 
Theologie fordert das hierarchische Dispositiv des Dionysius und da 
mit der neuplatonischen Tradition heraus. Seine >Metathese< im Hin 
tergrund ist ein Doppelparadigma: politische und ökonomische Theo 
logie als zwei 

»irn weiteren Sinne politische Paradigmen [ ... ]. Aus ersterem gehen die 
politische Philosophie und die moderne Theorie der Souveränität hervor; 
auf das zweite läßt sich nicht nur die moderne Biopolitik zurückführen, 
sondern auch der Sieg, den gegenwärtig die Ökonomie und die Regierung 
über jeden anderen Aspekt des gesellschaftlichen Lebens davonzutragen scheinen.«95 

Daher meint er, »daß das zentrale Rätsel der Politik nicht in der Sou 
veränität, sondern in der Regierung, nicht in Gott, sondern im Engel, 
nicht im König, sondern im Minister, nicht im Gesetz, sondern in der 
Polizei besteht - oder präziser, in der doppelköpfigen gouvernemen 
talen Maschine, die sie konstituieren und am Laufen halren«?«. Das 
Problem dieser Sicht ist ihr -nicht - sondern.. Denn dann könnte man 
Marions Souveränitätstheorie und Agambens Gouvernementalitäts 
theorie separieren, wenn nicht kombinieren: Mag der eine von Gott 
ausgehen, so der andere von den Engeln. Das Verhältnis von Regie 
rung und Ökonomie ist entscheidend, nicht deren Separation. 

Von der Ökonomie aus wird das Abendmahl beziehungsweise 
die Liturgie zum Paradigma von Gouvernementalität einer Verwal 
tungsökonomie, d. h. des indifferenten Funktionierens einer Regie 
rungsmaschine. Gouvernementale Souveränität ist die Operativität 
der Administration (Engel) beziehungsweise der Liturgie (Priester). 
Die Hierarchie als >heilige Herrschafr. begründet (in Agambens Re 
lecture) die Angelologie als Verwaltungstheorie und die Liturgie als 
Theorie der Operativität. 97 

95 
Giorgio Agamben, Herrschaft und Herrlichkeit. Zur theologischen Genealogie von 

Ökonomie und Regierung (Homo Sacer II,2), übers. v. A. Hiepko, Frankfurt a.M. 2010, 14. 
96 

Agamben, Demokratie, 11 f. (wie Anm. 13). 
97 

Dagegen stehen bei Agamben die Franziskaner mit ihrer >aufSerordentlichen< regu 
la beziehungsweise forma vitae. Agambens Version der >Ästhetik der Existenz. (Fou 
cault) ist eine Lebensform, >hors de la Ioi., in der das Leben erst Form gibt und nicht 
einer vorgegebenen Form folgt. 
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haft und Herrlichkeit- - Im Hintergrund von Agambens >Herrs~ I . _steht foucaults 
rnit seiner seltsamen Einschaltung der Ange odogiep kurator bezie- Th I d · · tion: Mit em ro ese zur neuzeitlinen A rrurustra 1 · . . . . Wissen produ- h . k .. . · e administrative. ungswe1se dem Se retar tritt em ... ität 98 Siegert 

. di S 11 der Souveram . zierende Form der Macht an ie te e . I ... te Repräsen- f . . d s die rea prasen ormulrerte, es sei das -neue Systeme » a . h .. h nd es sie in den 
. d K" . bezie t wa re tat1on allein auf den Körper es omgs b .. ' kr ti ehe Verfahren 

h d ·ch uro ra is Praktiken der Raumdurchmac tung ur 

ersetzt: die Administration«99 · F cault und auch 
di · t gegen ou Der >Witz< von Agambens Stu re is I . der Administra- s . h · · · Genea og1e regen der (versuchte) Nae weis einer . . h (und rhornis- 

. der d10nys1sc en t1on aus der Angelologie, genauer: aus I D wäre die archäo- 
tischen) Lehre der administrierenden Enge· ann. t die erinnern- ! . . 1 b rgs Neuzelts u og1sche These Foucaults (man B umen e f . die Spätantike d W . · · Mittelalter gg · m · er eise) von der Neuzeit ms 'b Herrlichkeit wie 
vorverlegt. Bereits Gottes Macht brau~ht e_ ensko. eswegs das Pro- v . . . d Admimstrauon em erwaltung. Zugleich 1st mlt er .. bgelöst oder er- b! d I) .. des Fursten< a ern der Verkörperung un rasenz > Gesandten I . . . . . des permanenten ' . edigt. Wenn Siegert die »Institution . d die Institution 

d . . ·eht »seit em es von em Moment an zu ex1st1eren« SI ' . den permanen- 
. .b 100 und zwar mit ernes permanenten Officiums g1 t« 1 .. , • 

15 
Jahrhundert - 

· s kretaren im · l ten Gesandten beziehungsweise e . I b 'ts in der Ange o- 
.. d D gesch1e 1t ere1 d Ware Agambens These agegen: as . . . Strafen in er I . . . d Ad 'nistratwn ew1ge1 . I ogre. Dunkel zugespitzt, m er mi d Ökonomie a s Ii .. . d h . These von er . olle. Das ist sc. bedmgt urc se~ne d'e Ökonomie ist semes 

Grundfigur (a?)politischer Theolo_gie: ~~nnde:· dionysischen Hierar 
Erachtens das Paradigma (oder D1spositiv) 

chie: der heiligen Herrschaft. . d . Ökonomie der gött- 
»Angelologie [hat; Ph. S.J ihren Ort.m er I . d«101. Sie sind I . h M' . die Enge sm 1c en Weltregierung, deren mister . . .· (mit Hierony- 

11 K· I . 1· h Mm1stenum< 'd 1vunister, 
die Engel also das > mnm isc e d nuntersche1 - 

I d B.. okraten azu, u l11us). »Insofern neigen Enge un ur . d nach Aufgaben b d . h' 1· hen Boten sm ar zu werden: Nicht nur 1e unm isc 

-- d 2004 156: »The passage from 98 

Vgl. Slavoj Lizek, Iraq: The Borrowed Kettle, Lonhon he s:ate itself emerges as the 
M • d · d. rse means t at t asters iscourse to University iscou . . f ualified bureaucrats.« 
new Master: the state is run by rhe expe1 use 0 q 99 

Siegen, Vögel, 60 (wie Anm. 38). 
QEbd. d·~~ 

1 über Engel, hg. un u · 
101 c· b · B des Himme s. 1orgio Agam en, Die eamten 
A. H:iepko, Frankfurt a. M. 2007, 12. 
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und Ämtern angeordnet, sondern auch die irdischen Beamten neh 
men ihrerseits englische Züge an und werden befähigt, wie die Engel 
zu behüten, zu erleuchten und zu vervollkommnen.«102 Das ist für 
die >irdischen Beamren, des Himmels maßgebend, für Bischöfe und 
Pfarrer. 

Die Engel werden traditionell in zwei Funktionsgruppen unter 
schieden: in administrative (im eigentlichen Sinne >gouvernemen 
tale.) und in assistierende (die Gott schauen und verherrlichen).103 
Aber beide seien »zwei Seiten ein und derselben Regierungsmaschi 
ne[ ... ], die man als >Ökonomie< und >Herrlichkeit< beziehungsweise 
>Regierung< und -Reich- nennen könnte«104. Agamben zieht hier di 
rekt die Parallele zu den irdischen Beamten: Die »verzückten Chöre 
[ ... J sind nichts anderes als der zeremonielle und liturgische Wider 
part der fleißigen geflügelten Beamten, die auf der Erde die .histori 
sehen, Verfügungen der Vorsehung vollstrecken« 105• Daher bestehe 
»Wesensgleichheit von Engeln und Bürokraten« 106. 

Wie andere, etwa Blumenberg, geht Agamben von dem Problem 
der Gnosis aus: ob Gott letztlich »nicht von dieser Welt« sei, »oder 
regiert er sie? « 

107 
Daher seien die Engel für die Entdualisierung und 

Vermittlung so relevant, für das göttliche Wirken der Weltregierung. 
Angelologie erscheint so als Antignosticum - und zwar seines Erach 
tens im Judentum, Christentum und Islam.108 Darin geht es um die 
Wirklichkeit Gottes als Wirken, also anders: um die Operativität 
Gottes. »Jeder Engel ist ein Regierungsakt, und jeder Regierungsakt 
ist ein Engel.« 

109 
Nur, Agamben sieht auch, dass das Christentum auf 

das Problem mit der Trinitätslehre antwortet, die als »Dispositiv [ ... J 
in Gott selbst eine englische Macht einführt und so der Weltregie- 

102 Ebd. 
103 

Vgl. ebd., 13, mit Dante, Conv. [sic] II, IV, 10-12. 
1ü4 Agamben, Beamten des Himmels, 13 (wie Anm. 101). 
ios Ebd. 
106 

Ebd. Mit Verweis auf Kafka (»der größte Theologe des 20. Jahrhunderts« [ebd.]), 
vermutlich ist gemeint »Barnabas heiße ich, sagte er, ein Bote bin ich«? Oder sind die 
Boten der Hauptfiguren im Prozess und im Schloss gefallene Engel: der hinkende 
Kirchendiener im Dom und der hinkende Beamte Erlanger? In den >Verschollenen< 
sind hundert als Engel gekleidete Frauen präsent, die danach von als Teufel verkleide 
ten Männern abgelöst werden. 
'°7 Ebd., 14. 
108 Vgl. ebd., 14ff. 
109 Ebd., 16. 
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. . . eine Unterbestim- rung eine göttliche Gestalt gibt« 110 • Das ist zwar l . 
1. 
h irrele- 

. . . "f . d di Enge eigent ic I mung Chnst1, aber sachlich tn tig, so ass re A t 
. . . .. .. k . . Agambens ntwor . Vant werden mussten. Trinität als 0 onorrue ist h 

. .. hi" h z sammen ang von »Dies ist der Grund für den unverbruc re en u d 
Ch . . ·1 die E el »Instrumente er nstologie und Angelologie«. wei ie ng f Is 
H ·1 .. k . . d l . elbst tritt von An ang an a e1 so onorme« seien un »C tristus se b · , de 
E ' . d . unter estunmen ngel auf.« rn Das ist bestenfalls eine, un zwar b tragen- 
]\ .r d B I Agam ens ge ' iv1etapher und wird auch nicht von en e egen T . . at erde b h di . manente rmrta w e enso wenig wie seine weitere T ese, 1e im 
durch eine ökonomische »ersetzt« 112 • . . .. d h tstlichen 

. Ambiguität er c r Treffender ist die von ihm notierte » .. d · ht die A di k it« begrun et sie r ngelologie« in der er die »Notwen ig ei h · die 
E ' h" 1· hen Heersc aren m ngel »durch die Eingliederung der imm isc .. k . h- ekutive R . .. d" . . e buro ratisc ex eg1erungsmaschine vollstan 1g m em .. ·st in der S k h ··b ·fuhren« was er tru tur der göttlichen Vorse u.ng zu u er b 1 lb,. ambiva- s h I . ·3H· ··dAgam ense e1 c o astik geleistet worden se1.11. ier wu . K l 118-2 10 l . . k ch1chte von o ' ' ent: Emerseits sieht er in der Wir ungsges . h d dem 
( . . l H pt der Kirc e un wie er meint von Paulus!) in Chnstus as au l B deutung 
p 1· h vernementa e e apst als seinem Vikar >die wesent 1c gou T ·· hl"ch 

1·e- d · ·nt er » atsac 1 er Christologie< begründet. Andererseits mei . · d Weltregie- 
doch ist in der christlichen Theologie das Paradigmahd er J ··ngsten 

d I «114 Nae em u rung seinem Wesen nach an ein En e ge angt. . d Herrlich- 
Gericht (dann erst?) bleibe den Engeln nur der LobdpreH1s··11er Anschei- 
k · di R rung er o e. ea - und, wie er später erörtert, e egie . k . · he und 

d · · der eme ntisc nen treten hier zwei Perspektiven auseman ·.. . r in 
. . d . h bestat1gen, wenn e eine affirmative. Die Vermutung wir sic . . . h b riff 
T?' I . h ff iativen Kuc en eg >1'-lrche und Reich< einen eschato og1sc a irn 

Vertritt. . . .. ·ß I tlich die >alte< Sou- 
Souveränität als Operatzvitat - hei t et~ '. rün lieh und 

Veränität geht auf in der Gouvernementahtat, mspl g. . Sa- 
. . .. . d d ·en Verwa tung. im paradigmatisch in der He1lsokonom1e un er · Wirk- 

k . k Sakrament sei rament. Denn das ex apere operato Wir same .. d aber ein 
I· hk · · · II h S uveran - o er re e1t als Wirksamkeit: em Vo zug 0 ne 0 f . · te Weise 

b h d s au pomuer Per se souveräner Vollzug. Agam en at a --- 110 Ebd., 19. 
'l1 Ebd. 
112 Ebd., 21. 
113 Ebd. 
'" Ebd., 22. 
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untersucht in seiner »Liturgi]«, dem letzten Band seines Homo sacer 
Projektes. Unter dem Titel Opus Dei. Archäologie des Amts115 wird 
mit dem -Opus Dei. die Liturgie verhandelt, das officium resp. das 
Amt. Das sei für einen spätmodernen politischen Philosophen rele 
vant und interessant, weil es ein >ontologisches Paradigma< darstelle, 
das für die spätmodernen Wirklichkeiten dominant geworden sei. 
Eine Untersuchung zur Liturgie in einer politischen Philosophie? 
Eine Archäologie des Amts als Genealogie einer >Ontologie der 
Gegenwart< ?116 Liturgie ist Konsequenz und >Applikation< der Öko 
nomie, der trinitarischen oikonomia, Im Hebräerbrief bringt Chris 
tus mit seinem Opfer eine leitourgia dar, eine >öffentliche Dienstleis 
tung. der Errettung der Menschheit. 117 Dem entsprechen die Engel 
(Hebr 1,7.14), die als >dienstbare Geister< das Heil verwalten (die ad 
ministrierenden Engel, im Unterschied zu den jubilierenden). Daher 
nennt Agamben diese Engel in ihrer >liturgischen<, >administrieren 
den. Funktion >Beamte des Himmels<. Und dem entsprechen abgelei 
tet die Priester als -minisrer, dieser Heilsverwaltung und -vermitr 
lung. Im Rahmen der Heilsökonomie ist die >Liturgie< der Dienst 
oder die Dienstleistung dieser Verwaltung des Heils. Regieren (im 
Unterschied zu Herrschen) als Verwaltung des Heils. Noch der verbi 
divini minister steht in diesem Horizont der Heilsökonomie. 

Die >Minister< handeln nicht als natürliche, gar >authentische< 
Personen (etwa kraft ihrer Glaubwürdigkeit oder >Authentizität<), 

115 
Vgl. Giorgio Agamben, Opus Dei. Archäologie des Amts (Homo sacer II,5), übers. 

v. M. Hack, Frankfurt a. M. 2013, allerdings anschließend an Ders., Höchste Armut. 
Ordensregeln und Lebensform (Homo sacer IV,l), übers. v. A. Hiepko, Frankfurt a. M. 
2012. 
116 

Am Rande nur ein Hinweis, warum das Homo-sacer-Projekt relevant ist für die 
Theologie: Es dreht sich um den Vogelfreien, den Exkludierten, der straflos getötet 
werden kann. Für die reformatorischen Christentümer ist sicher unvergesslich, dass 
mit Luther der wohl prominenteste Vogelfreie der Neuzeit benannt ist. Reformatori 
sche Kirchen -gründen. in Struktur und Semantik auf diesem Vogelfreien, Gebannten 
und von Rom Exkommunizierten (-bis heute, wenn ich recht sehe, wurde er nicht 
offiziell rehabilitiert, anders als Galilei). Mit dem -homo sacer. geht es um Figuren 
>außerhalb des Rechrs., um Lebensformen -hors de la Ioi. (wie die Franziskaner). Die 
theologische Leitdifferenz von Gesetz und Evangelium begreift das Evangelium nicht 
als ein anderes Gesetz, sondern als das Andere des Gesetzes. Evangelische Lebens 
formen sind daher etwas Außerordentliches: Leben, das nicht eigentlich unter der 
Herrschaft des Gesetzes steht. Die Nähen zum -horno sacer- sind klar - aber weder 
von Agamben so gesehen noch von der protestantischen Theologie bisher aufgenom men. 
117 

Vgl. Agamben, Opus Dei, 112 (wie Anm. 115). 
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d f .. 11 ine Funktion (die der sondern sie sind Amtsträger un er u en e d h h dein als . ff. . d »ZU an ' Hei!sverwaltung). Sie handeln ex o. rcro, un · · b hier (nicht 
b II d Auftragge ers, 1 o man ein anderer wäre« 118 anste e es . L. · 

' h d l Gott in der iturgie, der Kirche, sondern) Gottes. Insofern an .et . . h Handeln ß to Liturgisc es ma gebend im Sakrament ex apere opera ·d L' · t .Cotres- 
. l d er iturg is Ist (so gesehen) strikt Hande n Gottes - un 
diener< (minister), der an Gottes Stelle handelt. G d m ens rea- 

l diti nell von ott, e Semper ubique actuosus ga t tra 1 1? d i . anent tätig, 
lissimum. Er >schläft noch schlummert nicht. u~ 1stdpe1mh lose Tätig- 
di All · k rkeit un ru e 1e Welt zu erhalten. Eben diese wir san . .kli hkeitsbegnff an: k . . . . 1· h . . ten 7) Wu JC ea zeigt emen (anstote isc motrvier · · kl. hin sei- G d All . ksamste. wir IC Ott als der Allerwirklichste ist er erwir I h verschweigt 

W. . . d · der Gottes e re ner Irksamkeit. Diesen Hrnterg~un 111 . h wie der theologische 
Agamben. Aber er zeigt beunruhigend deutl.ick' k .t bestimmt ist: 
Amtsbegriff von dieser Wirklichkeit als Wir sam sch ft ist in die 

. G ttes Eigensc a I ' von einer Umbesetzung dessen, was ~ . h . wirksam ist; W. kJ· hk . 1 b Wirkhc ist, was Ir ic eiten, in denen >Wir< e en. . h f I . · t das fast 

. l d · W1ssensc a t er is sonst 1st es nicht. Für Pfarrer, Le uer 0 ei d Geltung ver- 
lb . h · I t in Genese un se stverständlich, aber damit noc me 1 

standen. . d Praxis< ununterscheid- 
Im >Amt< (des Priesters) werden >Sem un · A h wenn wir ge- 

ba1~ also das Tun und das Sein des Amtsträgers. upc . und Werk 
h fd D'ff renzvon e1son Wo nt sind, gut protestantisch, au er 1 e ,d A 

0 
ist doch das 

ebenso zu insistieren wie auf der von Person ~n mt, s t Agamben: S · he1dba1~ mem e111 und Tun des Amtsträgers ununtersc d · k m ist: So l) . d d · elbar un Wlf sa » 'ea) 1st, was wirkrnächtig un amit reg d B mten wie im f hi . l Kluft es ea Um assend hat das Arnt, in der sc IC lten d . Philosophie 
h . d. R In zuerst e1 stra lenden Gewand des Pnesters, ie ege . d'e Regeln der 
d d I n9 nauer zuerst ' Un ann der Ethik urngekrempe t« 1 ge ·1 . h S ·n sei ein be- R 1 . . . H dein g e1c e1 , e 1g1on. Denn dass ein bestnnmtes an . h I · ehe Erfin- 

. . . genum t eo og1s st1mmtes Werk per se wirksam, 1st eme · k Im Amt 
d d re operato Wlf e. ung: die des Sakraments, dass as ex ope h . db n seinen Wir- 
sei »das Sein in der Wirklichkeit ununtersc ei . ar :ho 120 Darin 
k . ff ) nd>d1ent<1 nen« . ungen, besteht aus ihnen (esse zn e ectu u d d . Gotteslehre zum 
kommt der von Agam ben verkannte Hin tergrun ei 
'"r. . . w· kl' hkeitspnmats. uagen, der Gottesbegnff emes Jr IC --- 118 Ebd., 139, mit Gasparri. 
119 

Ebd., 9. 
120 

Ebd., 107. 
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Das könnte man für eine römische oder aristotelistische Gro 
teske halten und sich protestantisch davon weit distanzieren, wenn 
denn nicht Luthers Auffassung der Wirksamkeit des Sakraments als 
Wirken oder Handeln Gottes dem >faktisch< doch sehr nahe stünde. 
Und Agamben führt hier kulturhermeneutisch weiter. Was für den 
Priester erfunden wurde und gelte, sei zum >ontologischen Paradig 
ma. geworden. Die >Ontologie der Gegenwart< sei genau davon be 
stimmt. »Der Priester muss sein Amt erfüllen, weil er Priester ist, 
und er ist Priester, weil er sein Amt erfüllt. Das Sein schreibt das Tun 
vor, aber das Tun bestimmt vollständig das Sein: Das allein ist die 
Bedeutung von >sein-sollen<. Der Priester ist das Seiende, dessen Sein 
unmittelbar eine Aufgabe und eine Dienstleistung ist - kurzum: eine 
Liturgie.« 121 

Ausgerechnet das für maßgebend zu halten, wirkt absurd - ist es 
aber vielleicht doch nicht. Das opus operatum, das Werk als Wirk 
samkeit und die Wirksamkeit als Werk, bestimmen unsere -Diensr 
leistungsgesellschaft< durch und durch, auch in Kirchen, Schulen und 
Wissenschaften. Ob man das begrüßt oder dem doch lieber nicht fol 
gen würde, sei dahingestellt. Es ist anscheinend eine >ontologische 
Kondition<, an der -wir. partizipieren, ohne sie gewählt oder gewollt 
zu haben. Man könnte auch sagen, das -lirurgische Dispositiv. ist ein 
theologisches Erbe der Wirklichkeiten, in denen wir leben, wenn auch 
in >säkularisierter< Gestalt. Semper ubique actuosus zu sein, oder zu 
mindest sein zu sollen, ist nicht nur inhuman, es ist auch für einen 
Gott unpassend, der nicht ohne -Passion. ist, wer er ist. 

8. Postscriptum: Katargesis der Souveränität? 

Die These der >Aufhebung< der Souveränität in der Operativität war 
eine kritische Genealogie Agambens. Was aber wäre die Alternative? 
Wie dem Dispositiv der Souveränität als Operativität entkommen? 
Nicht ohne messianischen Ton meinte Agamben: »Die Herausforde 
rung der kommenden Philosophie liegt darin, eine Ontologie jenseits 
der Operativität und des Gebots zu denken und eine Ethik und eine 
Politik, die von den Begriffen der Pflicht und des Willens befreit 
sind.« 

122 
Das führt zum Topos der Inoperativität beziehungsweise 

121 Ebd., 140. 
122 Ebd., 202. 

64 ALBER PHILOSOPHIE 
Rebekka A. Klein I Dominik Finkelde (Hg.) 

... ta .. t nach der Souveränität Souverän! 

-- ff ko Berlin 2003, 123 . d G · J aft übers. v. A. · iep ' Giorgio Agamben, Die kommen e ernemsc 1 ' 

105. . H b ... chen finden lassen. 
121 Of J d dazu sich im e rais fen ist noch die Frage, welche I en ants .. b h zum Neuen Testa- 
12s G , .. 1.h l isches Worter uc erhard Delling, Art. KcxTcxpyew, eo og 

990 453_4551 

hier 453. 
ltlent, Bd. I, hg. v. G. Kittel/G. Friedrich, Stuttgart 1 ' 
12, Ebd. 
127 

Vgl. ebd., 454. 

. ben (mit Blanchet und desceuvrement und inoperativeness, wie Agam 

Nancy) formuliert. .1 h it kerygmati- 
1 1 . · h · Phi osop rru Agamben wagte es, a s po insc er h f prechen und h d G insc a t< zu s sc em Ton von der .kommen en erner . . k . Werk son- d . . E ·] ·· [ J rst em 1 arm zu zeigen, was er hofft: »Die 1 osung · ·k· . d Ei1tschöp- 

. U ati ert« un » dern e. ine Art der Sabbatruhe«, eine » nta ig d k t rgesis« 123. 
f · · h T·" h rt son ern a a ung [ ... ].Untätigkeit heißt me t rag e 'ff l G' f 1 der Erlösung 
Dass er hier einen paulinischen Grundbegn as ipke wert Denn 

ff d .. f . t bemer ens . aufruft, als das, worauf wir ho en ur e.n'. 15 d d inösen .Ent- 
mir dern XIX't'!Xpye~v ist der Begriff explizit, d~rf e~2~~cxwpyiiw ist 

k . 1> .. k n hegen ur te. Wer ung< (desceuvrement) rm xuc e . 1 b legbar und 
. hf «12sberPauus e un religiösen Sprachgebrauc » ast nur . in Vergehen 

. M h n gesagt ist es e zwar in zwei Bedeutungen: Vom ensc e d Christus gesagt »eine 
gegen eine religiöse Ordnung; von Gott unk G tt die überheb- t . ... hl . B f . 126 So ann o re 1g1ose Wo tat, eme e rernng« · b d t'ingslos ma- l . h d d Werte > e eu < 1c en unter den Korinthern un eren . h 'hrer Geltung h . . 1 . der Gnec en I ' c en< (1. Kor 1,28), oder die Weis 1eit d . Entmächtigung, 
oder Wirkung entheben (Eph 2,15). Es ist ann eme g aller Werte, 
E . .. 1· he Umwertun ntwertung, womöglich auch eme gott ic d (Röm 2,14; 

. ß K. ft gesetzt wur e so wie das Gesetz (Sinaitora) au er· ra .. h d' r Welt ihrer 
3 . ·· der Mac te rese ,17). Damit werden auch die Fursten ° l d' Macht des Todes 
Macht beraubt (1. Kor 2,6),. auch der Teufel a s E~~amtung, Entbin 
(1. Kor 2,14).127 Entmächugung, Enthebu_ng, S · 1 der Deu- 
d ·· gehoren zum pie ung, Entglorifizierung, Entgotterung . I ft als Herrlich- 
t . .. b . h ns von Her rsc rn ung von katarges1s, des Voru erge e Tätigkeit. 
k . .. k . d A t als permanente eu, von Kirche als 0 onom1e un m l E o"ffnung eines 

1 N · sondern a s r Und das nicht nur a s egauon, .. Gemeinschaft. K d 1 . 1 nsouveranen ornrnenden, einer außeror ent 1c 1 u . 1 gentlich ent- 
t• r .. • ··t wemgstens gee •ver dem Dispositiv der Souveramta . h d eschatologi- 
k 1 h · ·ophet1sc en un ornrnen möchte, könnte soc emem pr h" . ht zuletzt was h . kl' l k ·t ge ort me ' sc en Wink folgen. Denn zur W1r IC 1 ei . b 

. . .. n dem wu le en. Wir zu hoffen wagen: das Imagmare, vo 

I, 
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Philipp Stoellger 

Wenn es darum ginge, »eine Ontologie jenseits der Operativität 
und des Gebots zu denken und eine Ethik und eine Politik, die von 
den Begriffen der Pflicht und des Willens befreit sind«, 128 dann ist es 
hier nicht abwegig, die Theologie Luthers in Erinnerung zu rufen. 
Denn Luthers Ontologie der Relation ist entscheidend eine der Passi 
vitätsrelation des Menschen zu sich und zu Gott. In dreifacher Hin 
sicht (schöpfungstheologisch, hamartiologisch und soteriologisch) ist 
Sein nicht im Wirken, sondern im Werden. Bestimmte Passivität ist 
kreativ, rekreativ und heilvoll. Diese Pointe würde mit der sogenann 
ten protestantischen Arbeitsethik komplett verkannt und verspielt. 
Dass Luther hier .weiter. geht als Agamben (und bei ihm sonder 
barerweise keine Rolle spielt), liegt an seiner Distanz gegenüber dem 
aristotelischen Paradigma des Wirklichkeitsprimats, das die katho 
lische Tradition dominiert (daher opus operatum).129 

Die kritische Rückfrage an Luther bleibt aber, ob er den anthro 
pologischen (und sozialen) Passivitätsprimat begründet mit einem 
umso intensiveren Aktivitätsprimat aufseiten Gottes. Dann wäre am 
Orte Gottes genau das >Operativitätsparadigma< in Kraft, das Agam 
ben vorführt. Das würde verständlich machen, warum Luther den 
Glauben durchaus als Werk verstehen kann: als -göttlich Werk an 
uns., Wäre es so einfach, würde die kreuzestheologische Brechung 
dieses Paradigmas verkannt. Gott in Christo ist der vor allem und 
für alle leidende Gott: nicht die allmächtige Majestät, sondern die 
ohnmächtige Selbstverausgabung. Wenn für Golgatha gilt: Da strei 
tet Gott gegen Gott - ist das der Widerstreit zweier >ontologischer 
Paradigmen<, genauer >theologischer Paradigmen<: der Majestät und 
der Niedrigkeit. 

Nur - wie dieser Streit ausging, ist selbst theologisch noch strit 
tig. In anthropologischer Hinsicht kehrt das Operativitätsproblem 
wieder: zwischen Rechtfertigung und Heiligung wie Glaube und gu 
ten Werken. Agamben meinte, um »den Übergang der Potenz zur 
Wirklichkeit zu erklären. Wenn das Sein einer Verwirklichung be 
darf, wenn es notwendigerweise ins Werk gesetzt werden muss, so 
wird ein Wille, der dies ermöglicht, zur Voraussetzung« 130• Kants 

128 
Agamben, Opus Dei, 202 (wie Anm. 115). 

129 
Dass Luther damit nicht allein steht, sondern in der Tradition der deutschen Mys 

tik, ist allerdings nicht zu vergessen. Vgl. Stoellger, Passivität aus Passion (wie 
Anm. 48). 
130 Agamben, Opus Dei, 201 (wie Anm. 115). 
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d Nietzsches sogenannte .wn >heiliger Wille< wie Schopenhauers un 

lensmetaphysik< zeigen das. l ik k zipiert werden 
1· h Ethi so on Die Frage ist, ob eine evange isc e . .. l heißt es mit Bult- 

muss - oder Alternativen kennt. Noch bei Junge . der Freiheit. Ich 
mann, dem Indikativ der Gnade folge derd ImpeU.rbatrv ng von Glaube 

.. . 1 D . st er erga . wurde dem lieber mcht fo gen. enn 1 

1. 
d >notwendig<? 

ti . regu iert un und Werk ein Wollen, vom Impera IV d in Begehren des Od .. t span tan un ei er ist dieser Ubergang sua span e, . . h twendig, sondern 
Nächsten? Als -weniger als notwendig-, m~ ~;; Sinne unwillkür 
unwillkürlich? Wäre das Werk des Glaubens 1~ E hik (und Politik), l . h .. . . . H' · auf eme t 1 re r ware das em gewichtiger mweis wnl befreit sind«131, 
di d Plli h nd des I ens » re von den Begriffen er IC t u .. d k tiven Labilisie- 
. f Gl be wur e zur rea . Wie Agamben zu hof en wagte. au .. ohne das Geländer emer 

rung - und zwar abgründig unsouveran, . S verän, der ihm 
. bili . durch emen ou immer noch größeren Sta 1 isierung .. 
sein Wagnis a limine abgenommen hatte. 

-- 131 Ebd., 202. 
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